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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
§ 4 Abs. 1 BauGB  
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem.  
§ 4 Abs. 1 BauGB fand von 11.11.2024 bis einschließlich 13.12.2024 statt. 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit E-Mail vom 05.11.2024 zu 
dem Vorentwurf in der Fassung vom 08.10.2024 beteiligt.  
 
 

Lfd. 
Nr. 

Behörden und sonstigen Träger  
öffentlicher Belange  

Einwände / Anregungen / Hinweise 

/ = Keine Anregungen oder Einwendungen  

- = Keine Rückmeldung  

1 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung - 

2 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg /  

3 Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken / 

4 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege Sachgebiet B Q  Hinweise 

5 Bayerischer Bauernverband Hinweise 

6 Bayernwerk Netz GmbH Kundencenter Fuchsstadt Hinweise 

7 Bund Naturschutz in Bayern e.V. Hinweise 

8 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr (BAIUDBw) 

- 

9 Deutsche Telekom Technik GmbH Niederlassung Süd Hinweise 

10 Ericsson Services GmbH / 

11 Gasversorgung Unterfranken - 

12 Gemeinde Kürnach  - 

13 Gemeinde Rottendorf  / 

14 Handwerkskammer für Unterfranken /  

15 Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt /  

16 Kreisjugendring Würzburg /  

17 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. - 

18 Landratsamt Würzburg - Bauplanungsrecht /Städtebau  Hinweise 

19 Landratsamt Würzburg - Naturschutz  Hinweise 

20 Landratsamt Würzburg - Immissionsschutz Hinweise 

21 Landratsamt Würzburg - Denkmalschutz Hinweise 
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22 Landratsamt Würzburg Kreisentwicklung /  

23 Landratsamt Würzburg Gesundheitsamt /  

24 Landratsamt Würzburg Klimaschutz /  

25 Landratsamt Würzburg Kreisheimatpflege /  

26 Landratsamt Würzburg Kreisbrandt  - 

27 Landratsamt Würzburg Naturschutz - 

28 Mainfranken Netze GmbH Hinweise 

29 Markt Rimpar /  

30 
APG - Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg 

/  

31 Regierung von Mittelfranken Lufttraum Nordbayern /  

32 Regierung von Oberfranken Bergamt Bayreuth /  

33 Regierung von Unterfranken Höhere Landesplanung Hinweise 

34 Regionaler Planungsverband Würzburg /  

35 Staatliches Bauamt Würzburg /  

36 Stadt Würzburg Einwände  

37 Team Orange Hinweise 

38 Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken GmbH - 

39 Vodafone Kabel Deutschland GmbH  Hinweise 

40 Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg / 

 
Es wird davon ausgegangen, dass die öffentlichen Belange der Behörden oder sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nicht betroffen sind, wenn sie innerhalb der gesetzten Frist keine Stellungnahme zur 
Planung abgegeben haben.  
Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßi gkeit des Bebau-
ungsplans nicht von Bedeutung ist.   
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Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen, Anregungen und Hinweise  
Von den Trägern öffentlicher Belange haben sich folgende Stellen schriftlich geäußert und folgende Einwendungen, Anregungen u nd Hinweise vorgetragen: 
 

Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 4 TöB-Liste  Bayer. Landesamt für Denkmalpflege  Schreiben vom 26.11.2024 Hinweise 

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bit-
ten Sie, bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff 
auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorge-
legten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Trä-
ger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung:  
 
Bodendenkmalpflegerische Belange:  
Derzeit sind im Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmäler bekannt. Mit 
der Auffindung bislang unentdeckter ortsfester und beweglicher Bodendenk-
mäler (Funde) ist jedoch jederzeit zu rechnen.  
 
Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der 
Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Un-
tere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1 -2 BayDSchG sowie den Best-
immungen des Art. 9 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023 unterliegen.   
 
Art. 8 (1) BayDSchG: 
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzei-
gen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des 
Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem 
Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den  
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses 
teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbei-
ten befreit.  
 
 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Bebauungsplan wurde wie folgt ergänzt:  
�ÅD19. Denkmalschutz  
19.1. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Melde-
pflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) oder die Un-
tere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1 -2 BayDSchG sowie den 
Bestimmungen des Art. 9 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023. 
  
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies 
unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für 
Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentü-
mer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter 
der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu 
dem Fund geführt haben, aufgrund eines  Arbeitsverhältnisses teil, so wird er 
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.  
 
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:  Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort 
sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belas-
sen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher 
freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Treten bei Baumaßnah-
men Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gem. o. g. Art. 8 
BayDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde bei  der Stadt Alzenau und 
dem BLfD zu melden. Bewegliche Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich 
dem BLfD zu übergeben (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG).�  ́
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 4 TöB-Liste  Bayer. Landesamt für Denkmalpflege  Schreiben vom 26.11.2024 Hinweise 

Art. 8 (2) BayDSchG:  
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von ei-
ner Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet.  
Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich 
gem. o.g. Art.8 BayDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem BLfD 
zu melden. Bewegliche Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich dem BLfD 
zu übergeben (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG). 
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der 
Bitte um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD 
im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfü-
gung.   
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Boden-
denkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 
Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).  
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 5 TöB-Liste  Bayerischer Bauernverband Schreiben vom 13.12.2024 Anregungen  

der Bayerische Bauernverband nimmt zu der oben genannten Planung wie 
folgt Stellung. Grundsätzlich begrüßen wir die geplante Umnutzung der traditi-
onellen Gärtnerei hin zu einer Wohnbebauung. Diese Entscheidung entspricht 
dem Ziel einer sparsamen Flächen -inanspruchnahme und fördert die Innen-
entwicklung, was wir als positiv erachten. 
 
In Bezug auf die Eingrünung der externen Ausgleichsfläche auf der Flurnum-
mer 5490, Gemarkung Estenfeld, möchten wir jedoch einige wichtige Punkte 
zur Beachtung bringen. In den letzten Jahren haben landwirtschaftliche Ma-
schinen einen enormen Größenzuwachs e rfahren. Die Arbeitsbreiten und 
Wendekreise sind erheblich angestiegen, weshalb wir darauf hinweisen, dass 
Eingrünungsmaßnahmen jederzeit einen Mindestabstand von 2,5 m zu den 
angrenzenden Wegen der Flurnummern 5485, 5550 und 5661/001 in der Ge-
markung Estenfeld einhalten müssen. Besonders im Bereich von Kurven muss 
sichergestellt werden, dass hoher Bewuchs vermieden wird, um die Durch-
fahrtmöglichkeiten für landwirtschaftliche Maschinen nicht zu beeinträchtigen. 
Die Sichtverhältnisse müssen so gestaltet werden, dass die Unfallgefahr mini-
miert wird. Die umliegenden Wege von der Ausgleichsfläche sind von zentra-
ler Bedeutung und werden häufig von landwirtschaftlichen Betrieben genutzt, 
um Flächen in den benachbarten Gewannen zu erreichen.  
Wir bitten daher, die genannten Bedenken bei der weiteren Planung zu be-
rücksichtigen, um eine bestmögliche Vereinbarkeit von Landwirtschaft und der 
Ausgleichsmaßnahme zu gewährleisten.  
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Im Zuge der Überarbeitung des Bebauungsplans wurden die geplanten Fest-
setzungen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft überarbei-
tet. Die Änderungen erfolgten in enger Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde.  
Ursprünglich war vorgesehen, auf den Ausgleichsflächen eine extensive Grün-
landnutzung mit ergänzender Pflanzung von Obstbäumen (Streuobst) umzu-
setzen. Diese Maßnahme wurde aus naturschutzfachlicher Sicht grundsätzlich 
positiv bewertet, da sie sowohl zur Förderung der Biodiversität als auch zur 
landschaftlichen Einbindung beiträgt. Allerdings wurde auch der damit ver-
bundene hohe Pflege - und Unterhaltungsaufwand kritisch betrachtet. Obst-
bäume erfordern regelmäßige Pflege, insbesondere Baumschnitt, und das 
entstehende Mähgut muss abgeräumt werden. Mangels ausreichender 
Nachfrage ist eine Entsorgung des Grünguts häufig nur über eine Grüngutde-
ponie möglich, was zusätzliche Kosten verursacht. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde das Ausgleichskonzept angepasst. Ziel ist es, 
eine ökologische Aufwertung der Fläche zu erreichen, die gleichzeitig die 
landwirtschaftliche Nutzung nicht ausschließt. So sollen landwirtschaftliche Flä-
chen erhalten bleiben und die Akzeptanz der Maßnahme bei den Landbe-
wirtschaftenden gesteigert werden .  
���V�L�H�K�H���W�H�[�W�O�L�F�K�H���)�H�V�W�V�H�W�]�X�Q�J���Å�%���������$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�I�O�l�F�K�H�´�� 
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 6 TöB-Liste  Bayernwerk Netz GmbH Schreiben vom 13.11.2024 Hinweise 

�Y�L�H�O�H�Q���'�D�Q�N���I�•�U���G�L�H���%�H�W�H�L�O�L�J�X�Q�J���D�P���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´���L�Q���G�H�U���*�H��
meinde Estenfeld im Landkreis Würzburg; mit Planstand 08.10.2024.  
 
Die Netze der Gasversorgung Unterfranken GmbH (Gasuf) sind an die Energie-
netze Bayern GmbH verpachtet. Die Betriebsführung liegt bei der Bayernwerk 
Netz GmbH, daher nehmen wir Stellung zu Ihrer Anfrage.  
 
�,�P���*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´���L�Q���G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���(�V��
tenfeld, Landkreis Würzburg verlaufen derzeit keine GAS Versorgungsleitungen 
unseres Unternehmens. In den anschließenden Bereichen (Riemenschneider- 
und Grünewaldstraße) verlaufen jeweils aktive GAS-Versorgungsleitungen un-
seres Unternehmens mit einem Schutzzonenbereich von 1mtr. beidseits der 
Trassenachse. Im Bereich bzw. auf der ausgewiesenen Ausgleichsfläche A1 
Gemarkung Estenfeld, Fl. Nr. 5490 verlaufen ebenfalls keine Versorgungsleitun-
gen (Strom, GAS bzw. Datenleitungen) unseres Unternehmens.  
 
Wir haben diesem Schreiben eine Plankopien zur GAS-Versorgung im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans beigefügt. Diese Plankopie ist nicht für 
Maßentnahmen geeignet und dient somit nur für Planungszwecke. Für den 
richtigen Verlauf der Leitungsachse übernehme n wir jedoch keine Gewähr. 
Maßgeblich ist der tatsächliche Verlauf im Gelände. Der Trassenverlauf wird 
vor Ort festgelegt.  
 
Sollten Sie detailliertere Pläne benötigen, können Sie sich diese online, nach 
einmaliger Anmeldung, selbstständig herunterladen. Verwenden Sie dafür, 
den nachfolgenden Link:  *anonymisiert*  
 
Für den richtigen Verlauf der Leitungsachsen übernehmen wir jedoch keine 
Gewähr, sie dient nur zur Information. Maßgeblich ist der tatsächliche Verlauf 
im Gelände.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen  
Die Informationen werden bei nachgelagerten Detailplanungen im Rahmen 
der Ausführung berücksichtigt. Bei geplanten Arbeiten im Bereich oder in der 
Nähe der betroffenen Leitungen wird die Bayernwerk Netz GmbH rechtzeitig 
eingebunden . Die einschlägigen technischen Richtlinien des DVGW sollten 
den ausführenden Unternehmen allgemein bekannt sein .  
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 6 TöB-Liste  Bayernwerk Netz GmbH Schreiben vom 13.11.2024 Hinweise 

Wir möchten darauf hinweisen, dass das technische Regelwerk (u.a. DVGW in 
der jeweils aktuellen Fassung) bzw. vorgeschrieben Sicherheitsabstände einzu-
halten sind.  
 
Die allgemeinen Verordnungen (Richtlinie DVGW) schreiben vor, dass aus si-
cherheitstechnischen Gründen ein Überbauen von Gasversorgungsleitungen 
(auch Baumanpflanzungen) nicht gestattet ist.  
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es bei Bauarbeiten zu Näherungen 
und Kreuzungen von vorhandenen GAS-Versorgungsleitungen kommen kann. 
Da jede Berührung bzw. Beschädigung dieser Leitung(en) mit Lebensgefahr 
verbunden sind, verweisen wir ausdrücklich auf unser beiliegendes Merkblatt 
zum Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen mit den darin enthaltenen Hin-
weisen und Auflagen.  
 
Bei Sicherungsmaßnahmen bzw. einer erforderlichen örtlichen Kabeleinwei-
sung wenden Sie sich an unseren GAS-Service unter *anonymisiert*  mit einem 
Vorlauf von mindestens 2 Arbeitswochen. Die zum Schutz notwendigen Sicher-
heitsmaßnahmen der bestehenden GAS -Versorgungsleitungen werden dann 
angegeben.  
Bei Sach-, Personen- und Vermögensschäden, die auch gegenüber Dritten 
bei Nichtbeachtung der notwendigen Sicherheitsbedingungen entstehen, 
übernimmt die Bayernwerk Netz GmbH keine Haftung.  
�*�H�J�H�Q���G�H�Q���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´���L�Q���G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���(�V�W�H�Q�I�H�O�G�����/�D�Q�G��
kreis Würzburg und die ausgewiesene Ausgleichsfläche A1 auf Fl. Nr. 5490 in 
der Gemarkung Estenfeld bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, 
wenn dadurch der Bestand, die Sicherhei t und der Betrieb unserer vorhande-
nen Anlagen nicht beeinträchtigt werden.  
Beteiligen Sie uns auch weiterhin, unter anderem, an der Aufstellung bzw. an 
Änderungen von Flächennutzungs-, Bebauungs- und Grünordnungsplänen, 
da sich besonders im Ausübungsbereich unserer Versorgungsleitungen auch 
Einschränkungen bezüglich der Bepflanzbarkeit ergeben können.  
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 7 TöB-Liste  Bund Naturschutz in Bayern e.V Schreiben vom 11.11.2024 Hinweise 

Die Kreisgruppe Würzburg des BUND Naturschutz bedankt sich für die Beteili-
gung am im Betreff genannten Verfahren und gibt im Namen des Landesver-
bandes und in Absprache mit der Ortsgruppe Kürnach folgende Stellung-
nahme ab:  
Bei Verdacht auf Feldermaus�æSommerquartiere sollten die Bauma ßnahmen 
im Winterhalbjahr durchgef ührt werden, bei Fledermaus�æWintertquartieren je-
doch im Sommerhalbjahr.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Durch das Fachbüro PLÖG GbR wurde eine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP) durchgeführt und dabei die artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände nach § 44 Abs. 1 I.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemein-
schaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des 
Anhangs IV FFH-Richtlinie) sowie die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für 
eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft.  
 
Sie haben bei der Ortsbegehung und bei den Untersuchungen der bestehen-
den baufälligen Gebäude mehrere potenzielle Quartierstrukturen für Fleder-
mäuse im Inneren des Dachgeschosses sowie Einflugmöglichkeiten über de-
fekte Ziegel festgestellt werden. Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-
schen Funktionalität des als potenzielle Fledermaus-Lebensstätte sind verbind-
liche Festsetzungen getroffen. (siehe textliche Festsetzung �Å�% 10. Artenschutz� )́ 
 

 
  



Gemeinde Estenfeld  
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W�H�V���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´      Abwägungsvorlage zum Vorentwurf 

Seite 10 von 149 

Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 9 TöB-Liste  Deutsche Telekom Technik GmbH Schreiben vom 12.12.2024 Hinweise 

�=�X�U���$�X�I�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´���Q�H�K�P�H�Q���Z�L�U���Z�L�H���I�R�O�J�W��
Stellung:  
Im bzw. am Rande des Geltungsbereiches befinden sich teilweise Telekom-
munikationslinien der Telekom (siehe beigefügten Bestandsplan). Dieser Be-
standsplan ist nur für Ihre Planungszwecke bestimmt und darf nicht an Dritte 
weitergegeben werden.  
 
Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Verwirklichung des Bebau-
ungsplanes so gering wie möglich gehalten werden. Deshalb bitten wir, un-
sere Belange wie folgt zu berücksichtigen und in den Bebauungsplan mit auf-
zunehmen:  
 
Auf die vorhandenen, dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr dienen-
den Telekommunikationslinien, ist bei Ihren Planungen grundsätzlich Rücksicht 
zu nehmen.  
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien müs-
sen weiterhin gewährleistet bleiben. 
 
Im Entwurf des Bebauungsplanes wird die Verkehrsfläche zur Erschließung der 
�D�Q�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H���D�O�V���Å�S�U�L�Y�D�W�H���(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J�V�V�W�U�D�‰�H�´���I�H�V�W�J�H�O�H�J�W�����'�D�P�L�W��
diese Verkehrsfläche auch für die Erschließung der anliegenden Grundstücke 
mit Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stehen kann, bitten wir hier-
mit um Festsetzung von entsprechenden Leitungsrechten.  
�(�E�H�Q�I�D�O�O�V���E�L�W�W�H�Q���Z�L�U�����L�Q���G�H�U���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���Å�S�U�L�Y�D�W�H�Q���(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J�V�V�W�U�D�‰�H�´�����J�H�H�L�J�Q�H�W�H��
und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone von ca. 0,2 m bis 0,3 m für 
die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 
 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdi-
sche Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Informationen werden bei nachgelagerten Detailplanungen im Rahmen 
der Ausführung berücksichtigt. Bei geplanten Arbeiten im Bereich oder in der 
Nähe der betroffenen Leitungen wird die Deutsche Telekom rechtzeitig einge-
bunden .  
 
Der Anregung wird entsprochen, indem im Bereich der geplanten privaten Er-
schließungsstraße ein Leitungsrecht mit ausreichender Leitungszone vorgese-
hen wird. Zudem wird der Bebauungsplan wie folgt ergänzt:  
�Å6.2. Auf dem privaten Planweg A ist ein Geh -, Fahr- und Leitungsrecht zu-
gunsten der Versorgungsträger sowie für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge 
festgesetzt. Jegliche Maßnahmen, die die bestimmungsgemäße Nutzung 
oder den ordnungsgemäßen Betrieb der Leitungen be einträchtigen oder ge-
fährden, sind unzulässig und bedürfen der vorherigen Abstimmung mit den 
zuständigen Trägern.�  ́
  
�$�X�I���G�D�V���5�H�J�H�O�Z�H�U�N���Z�L�U�G���L�P���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���X�Q�W�H�U���ÅD 21. Regelwerke Begrü-
�Q�X�Q�J�´���K�L�Q�J�H�Z�L�H�V�H�Q�� 
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Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vor-
handenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen 
Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Tele-
kommunikationslinien jederzeit möglich  ist.  
 
Es ist erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über 
die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunika-
tionslinien der Telekom informieren.  
Hierzu bieten wir Ihnen bzw. der Baufirma eine kostenfreie Auskunft im Internet 
über das System TAK (Trassenauskunft Kabel *anonymisiert* ).  
Weiterhin besteht die Möglichkeit diesbezügliche Auskünfte auch unter der 
Mail-Adresse *anonymisiert*  bzw. über Fax: *anonymisiert* zu erhalten.  
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.  
 
Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener Telekom-
munikationslinien in Baugebieten. Je nach Ausgang dieser Prüfungen wird die 
Telekom eine Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich 
die Telekom vor, bei einem b ereits bestehenden oder geplanten Ausbau ei-
ner TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eige-
nen Netzes zu verzichten.  
Bitte teilen Sie uns rechtzeitig zum Zweck der Koordinierung mit, welche eige-
nen oder Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Geltungsbereich stattfinden 
werden. 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen und auf nachgelagerter Ebene 
beachtet.  
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Allgemein  
Die Gemeinde Estenfeld beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes 
�Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´���Z�H�O�F�K�H���D�O�V���$�U�W���G�H�U���1�X�W�]�X�Q�J���H�L�Q���Å�U�H�L�Q�H�V���:�R�K�Q�J�H�E�L�H�W�´�����:�5�����I�H�V�W��
�V�H�W�]�W�����'�H�U���J�•�O�W�L�J�H���)�O�l�F�K�H�Q�Q�X�W�]�X�Q�J�V�S�O�D�Q���V�W�H�O�O�W���)�O�l�F�K�H�Q���I�•�U�����:�5�����Å�U�H�L�Q�H�V���:�R�K�Q�J�H��
�E�L�H�W���G�D�U�´�����'�L�H���X�P�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q���V�L�Q�G���D�O�V���:�$���Å�D�O�O�J�H�P�H�L�Q�H�V���:�R�K�Q�J�H�E�L�H�W�´��
dargestellt. Östlich des Plangebietes sind gemischte Bauflächen (M) darge-
stellt. In der direkten Umgebung zum Plangebiet gibt es keine rechtsgültigen 
Bebauungspläne und liegt daher innerhalb der im Zusammenhang beb auten 
Ortsteile (§ 34 BauGB). 

 

Art der Nutzung: Bezüglich der Art der Nutzung wird auf die Stellungnahme des 
Immissionsschutzes verwiesen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Planzeichnung: Es wird empfohlen ebenfalls vom WR I einen beispielhaften 
Schnitt aufzunehmen. 

Der Anregung wird entsprochen und ein Systemschnitt ergänzt.   

Textliche Festsetzung  
Es wird darauf hingewiesen, dass die festgesetzte GRZ /GFZ die empfohlenen 
�2�E�H�U�J�U�H�Q�]�H�Q���I�•�U���Å�U�H�L�Q�H���:�R�K�Q�J�H�E�L�H�W�H�´�����:�5�����J�H�P�l�‰���†���������%�D�X�1�9�2���•�E�H�U�V�W�H�L�J�H�Q���� 
 

Die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 im Bebauungsplan er-
folgt unter Berücksichtigung städtebaulicher, funktionaler und wirtschaftlicher 
Aspekte. Es wird von den Orientierungswerten des § 17 BauNVO abgewichen, 
um den spezifischen Anforderung en des Plangebiets gerecht zu werden. Eine 
höhere GRZ als der gesetzliche Orientierungswert ist aus folgenden  Gründen 
gerechtfertigt:  

- Die erhöhte GRZ trägt den Anforderungen des §�×1a Abs.�×2 BauGB 
Rechnung, wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umzugehen ist. Eine intensivere Nutzung innerörtlicher Flächen vermin-
dert den zusätzlichen Flächenverbrauch im Au ßenbereich und unter-
stützt damit die Ziele einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung.  

- Die Festsetzung ermöglicht eine moderate Verdichtung  und eine effizi-
ente Nutzung vorhandener Flächen. Damit wird dem Gebot der Nach-
verdichtung Rechnung getragen und gleichzeitig das städtebauliche 
Potenzial innerörtlicher Flächen besser ausgeschöpft. 



Gemeinde Estenfeld  
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W�H�V���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´      Abwägungsvorlage zum Vorentwurf 

Seite 13 von 149 

Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 18 TöB-Liste  
LRA Würzburg -  
Planungsrechtliche Stellungnahme 

Schreiben vom 10.12.2024 Anregungen 

Zusammenfassend ist die Festsetzung einer GRZ von 0,6 städtebaulich vertret-
bar und planerisch geboten. Sie unterstützt eine effiziente Flächennutzung, die 
Realisierung bezahlbaren Wohnraums und entspricht den übergeordneten 
Zielen der Raumordnung und Lande splanung. 

2.1 Es wird empfohlen für die unteren Bezugspunkte entweder eine feste Hö-
henkote in den Planzeichnungen auf den jeweiligen Grundstücken einzutra-
gen oder sich entweder auf die Mitte der Gebäude bzw. tiefste/ niedrigste OK 
der Bezugsstraße festzulegen.  
 
Gleiches wird für die Festsetzung 2.2 empfohlen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Anregung wird in Teilen entsprochen.  
Folgenden Festsetzungen werden getroffen:  
�Å2.4. Der obere Bezugspunkt zur Berechnung der max. Gebäudehöhe / 
Wandhöhe im Teilbereich "WRI / WR II" ist die Oberkante der Attika bzw. im 
Teilbereich "WA" der äußere Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut.  
2.5. In den Teilbereichen "WA" und "WR1" gilt als unterer Bezugspunkt zur 
Berechnung der Wandhöhe die Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH).  
Die EFH ist mit max. 0,50 m über oder unter der Oberkante Straße (Planweg 
A) zulässig.  
2.6. Der Bezugspunkt ist von der Mittelachse des einzelnen Gebäudes anzu-
setzen.�  ́
 
Die Definition des unteren Bezugspunktes als Rohbauoberkante des Erdge-
schossbodens (EFH) und des oberen Bezugspunktes als Oberkante der Attika 
�E�]�Z�����L�P���7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���Å�:�$�´���D�O�V���l�X�‰�H�U�H�U���6�F�K�Q�L�W�W�S�X�Q�N�W���G�H�U���$�X�‰�H�Q�Z�D�Q�G���P�L�W���G�H�U��
Dachhaut gewährleistet eine einheitliche und transparente Berechnungs-
grundlage, wodurch Interpretationsspielräume minimiert und die Genehmi-
gungsfähigkeit im bauaufsichtlichen Verfahren erleichtert werden.  

4.3 Es wird empfohlen diesen Punkt unter Hinweise aufzuführen. �'�H�U���$�Q�U�H�J�X�Q�J�����G�H�Q���+�L�Q�Z�H�L�V���O�H�G�L�J�O�L�F�K���X�Q�W�H�U���Å�+�L�Q�Z�H�L�V�H�´���D�X�I�]�X�I�•�K�U�H�Q�����Z�L�U�G���Q�L�F�K�W��
entsprochen. Um sicherzustellen, dass der Hinweis bei der späteren Bauaus-
führung nicht übersehen wird und die beabsichtigte Wirkung entfalten kann, 
bleibt er weiterhin Bestandteil der textlichen Festsetzungen zu Stellplätzen. 

Fazit: Vorbehaltlich der Zustimmung des Immissionsschutzes, des Naturschut-
zes, des Gesundheitsamtes, des Regionalmanagement, Kreisentwicklung und 
Wirtschaftsförderung, des Wasserrechts, des Denkmalschutzes sowie des 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Klimaschutzes, Energiewende und Mobilität bestehen aus bauplanungsrechtli-
cher Sicht keine Einwände. 

  

Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 19 TöB-Liste  LRA Würzburg - Wasserrecht Schreiben vom 10.12.2024 Hinweise 

Stellungnahme zum geplanten Vorhaben aus wasserwirtschaftlicher und was-
serrechtlicher Sicht:  
Das Gebiet ist nicht als Karstgebiet bzw. Gebiet mit klüftigem Untergrund ein-
gestuft. Das geplante Vorhaben liegt nicht in einem amtlich festgesetzten 
Wasserschutzgebiet und nicht im amtlich festgesetzten Überschwemmungs-
gebiet eines Gewässers.  
 
Aufgrund der klimatischen Veränderungen ist es wichtig eine wassersensible 
Siedlungsentwicklung anzustreben. Hierbei stehen vor allem Maßnahmen zum 
nachhaltigen Umgang mit zu wenig (Trockenperioden) oder zu viel (Starkre-
gen) Regenwasser im Vordergrund.  
Die Abwasserbeseitigung sollte grundsätzlich im Trennsystem erfolgen. Anfal-
lendes Niederschlagswasser sollte generell gesammelt und breitflächig über 
die aktive Bodenzone versickert werden. Sollte eine Versickerung nicht möglich 
sein ist das Niederschlagswasser zu sammeln und gedrosselt in das nächst ge-
legene Oberflächengewässer abzuleiten (§ 55 WHG). Ob der geplante An-
schluss an den Schmutzwasserkanal (Leistungsfähigkeit Kläranlage) realisierbar 
ist, ist vom Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg zu beurteilen.  
Über Rückhalteeinrichtungen (Schutz vor Starkregen) und Speicheranlagen 
(unterirdische Zisternen, Baumrigolen für Bewässerung in Trockenperioden) 
sollte so viel Wasser wie möglich in der Fläche gehalten werden. Die Oberflä-
chen von Stellplätzen und Zufahrten sollten wasserdurchlässig gestaltet wer-
den, um eine Entsiegelung zu erreichen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Entwässerung des Plangebietes muss aufgrund der Bestandssituation und 
den angrenzenden Leitungen im Mischsystem erfolgen.  
Es ist jedoch festgesetzt, dass das Niederschlagswasser des gesamten Plan-
gebietes, welches nicht auf den Grundstücken versickern oder als Brauchwas-
ser genutzt werden kann, ist einer unterirdischen Anlage zur Regenrückhaltung 
zuzuführen und gedrosselt über den bestehenden Mischwasserkanal in der 
Riemenschneiderstraße abzuleiten. Der Drosselabflusswert ist auf max. 16 l/s zu 
beschränken.   
Die Ableitung des Niederschlagswassers über die Grünewaldstraße ist unzuläs-
sig, um eine unnötige Belastung der Leitungen in dieser Straße und die Gefahr 
von lokalen Überflutungen zu vermeiden.  
Das Schmutzwasser aus dem Teilbereich "WR2" ist über die Grünewaldstraße 
abzuleiten. Die Teilbereiche "WA" und "WR1" sind an die Leitungen in der Rie-
menschneiderstraße angeschlossen werden.  
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Durch Dach- und Fassadenbegrünung kann zusätzlich Wasser gespeichert 
werden und durch die höhere Verdunstung ein Kühleffekt erreicht werden.  
 
Bezüglich Gewässer- und Bodenschutzes, sowie Umgang mit Niederschlags-
wasser sollte der allgemein amtliche Sachverständige in der Wasserwirtschaft, 
das zuständige Wasserwirtschaftsamt im Verfahren zu beteiligt werden.  
Durch die Bauleitplanung werden keine ggf. erforderlichen wasserrechtlichen 
Genehmigungen bzw. Erlaubnisse ersetzt. Sofern es zu Veränderungen an Ge-
wässern/ wasserführenden  
Gräben oder Grundwasseraufstau kommt oder Teiche neu errichtet bzw. we-
sentlich geändert werden sollen oder Niederschlagswasser aus einem Bauge-
biet in ein Gewässer eingeleitet werden soll (z. B. über ein Regenrückhaltebe-
cken), ist dies ggf. in einem separat en wasserrechtlichen Verfahren abzuprü-
fen. Bitte ggf. vorab dann mit dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 
(WWA) abklären. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Eine verbindliche Dachbegrünung ist unter den textlichen Festsetzungen 
�Å�������������'�D�F�K�I�R�U�P�������'�D�F�K�Q�H�L�J�X�Q�J�´���I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W���� 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Fachbehörden sind ebenfalls am Verfahren beteiligt  

Mit E-Mail vom 11.11.2024 nahm Frau  *anonymisiert*  bezüglich Bodenschutz 
Stellung:  
Für die im Geltungsbereich gelegenen Flurstücke besteht kein Eintrag im Alt-
lastenkataster ABuDIS.  
Wie aus den Unterlagen hervor geht, hat auf den Flurstücken ein ehemaliger 
Erwerbsgartenbau (< 5 Jahre) stattgefunden.  
Aufgrund dessen wird bezüglich einer evtl. ehemaligen Verwendung von 
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte die Beteiligung der Fachbehörde, das 
Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg für den Wirkungspfad Boden-Grund-
wasser und die Fachbehörde, das Gesundhei tsamt Würzburg, für den Wir-
kungspfad Boden-Mensch empfohlen.  
Sollte gegebenenfalls bei der Nachnutzung ein Nutzpflanzenanbau vorgese-
hen sein, wird für den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze die Beteiligung des 
Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen diesbezüglich ange-
regt. 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Fachbehörden sind 
ebenfalls am Verfahren beteiligt. Zudem ist folgender Hinweis im Bebauungs-
plan enthalten:  
�Å19. Altlasten  
19.1. Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des 
Bodens festgestellt werden, die auf schädliche Bodenveränderungen oder 
Altlasten hindeuten, ist unverzüglich die Untere Bodenschutzbehörde am 
Landratsamt Würzburg zu benachrichtigen.  
(Mitteilungspflichten gem. Art. 1 und 12 Abs. 2 BayBodSchG).�  ́
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Grundlagen der nachfolgenden Stellungnahme sind u. a. der Umweltbericht, 
die Begründungen zum Bebauungsplan und zur Grünordnung, die Ermittlung 
des Ausgleichsbedarfs, alle mit den Planungsständen vom 08.10.2024 und er-
stellt vom Ingenieurbüro Braun, Würzburg, sowie der artenschutzrechtliche 
Fachbeitrag vom  
13.02.2023 (Büro PLÖG GbR, Prosselsheim). 
 

 

Umweltbericht  
Der Detaillierungsgrad im Umweltbericht reicht aus. Weitere Untersuchungen in 
Bezug auf die von der unteren Naturschutzbehörde zu vertretenden Schutzgü-
ter sind nicht erforderlich. 
 

Die positive Rückmeldung wird anerkennend zur Kenntnis genommen.  

Artenschutzrecht  
Die im Plangebiet vorhandenen Gebäude sind potentielle Lebensstätten von 
Vögeln und Fledermäusen. Aus Gründen der Arbeitssicherheit (Einsturzgefahr) 
war eine vollständige Besichtigung durch das beauftragte Büro nicht möglich. 
Ein Vorkommen lässt sich also nicht ausschließen. Die genannten Artengrup-
pen sind besonders bzw. streng geschützt nach dem Bundesnaturschutzge-
setz. Es gelten die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG.  
Die für den Abbruch der Gebäude verantwortliche natürliche oder juristische 
Person hat die artenschutzrechtlichen Einwände eigenverantwortlich zu be-
achten. Die Abbrucharbeiten müssen von Beginn an von einer in Bezug auf 
die erwähnten Artengruppen fachkundigen Person überwacht werden (Um-
weltbaubegleitung).  
Es ist bestmöglich sicherzustellen, dass beim Abbruch der Gebäude keine ge-
schützten Tiere zu Schaden kommen. Sollten besetzte  
Vogelnester oder Fledermäuse entdeckt werden, sind die Arbeiten einzustel-
len. Die weitere Vorgehensweise ist in diesem Fall mit Unteren Naturschutzbe-
hörde abzustimmen.   
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG sind bereits im Be-
bauungsplan berücksichtigt. Die textlichen Festsetzungen unter  
�ÅB 10�����$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�´���Z�H�U�G�H�Q���X�P���G�L�H���Y�R�U�J�H�E�U�D�F�K�W�H�Q���+�L�Q�Z�H�L�V�H���X�Q�G���$�Q�U�H�J�X�Q�J�H�Q��
ergänzt. 
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 19 TöB-Liste  LRA Würzburg - Naturschutz Schreiben vom 10.12.2024 Anregungen 

Darüber hinaus sind zur Konfliktminimierung folgende Vorkehrungen notwen-
dig:  

- Die Abbrucharbeiten müssen während der Aktivitätsphase der Fleder-
mäuse zwischen April und September erfolgen. (Von dieser Vorgabe 
kann abgewichen werden, wenn die Umweltbaubegleitung die Unbe-
denklichkeit bestätigt).  

- Die Dachschindel auf den Gebäuden sind 2 -3 Tage vor Beginn der 
Abbrucharbeiten zu entfernen.  

- Das vorhandene Vogelnest (siehe artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) 
ist außerhalb der Brutperiode zu entfernen.  

- Die zum Abbruch vorgesehenen Gebäude müssen regelmäßig auf 
neuangelegte Nester kontrolliert werden.  

- An den neu errichteten Gebäuden sind nach Vorgabe der Umwelt-
baubegleitung Quartiere für Fledermäuse anzubringen.  

- Hinweis: Die Außenbeleuchtung der neuen Gebäude sollte insekten - 
und fledermausfreundlich sein.   

 
 
 
 
 
 

Kompensation  
Die Kompensation ist auf dem Grundstück Flur-Nr. 5490 der Gemarkung Esten-
feld geplant. Die Fläche wird derzeit von einem landwirtschaftlichen Betrieb 
aus Estenfeld bewirtschaftet.  
Es handelt sich nach den uns vorliegenden Informationen um einen Acker mit 
Brachstreifen und eingesäter Blühmischung. Das Grundstück ist zur Aufwertung 
geeignet. Nach Umsetzung der vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen 
gilt der Eingriff als kompensiert.  
 
Entgegen der Festlegung in Kap. 4.2 der Begründung zum Bebauungsplan ist 
es Aufgabe der Gemeinde, die fachgerechte Umsetzung der Ausgleichsmaß-
nahmen zu überwachen (§ 4c BauGB). Weiterhin ist die Gemeinde verpflich-
tet, die Kompensationsfläche dem Landesamt für Umwelt zu übermitteln (Art. 
9 Satz 4 BayNatSchG).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
�'�L�H���%�H�J�U�•�Q�G�X�Q�J���E�]�Z�����G�H�U���8�P�Z�H�O�W�E�H�U�L�F�K�W���.�D�S�L�W�H�O���Å�����������0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���]�X�P���$�X�V��
�J�O�H�L�F�K�´���Z�L�U�G���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���D�Q�J�H�S�D�V�V�W�����(�V���Z�L�U�G���N�O�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�����G�D�V�V���G�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H��
für die fachgerechte Umsetzung der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
verantwortlich ist und deren ordnungsgemäß e Ausführung zu überwachen 
hat. 
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 19 TöB-Liste  LRA Würzburg - Naturschutz Schreiben vom 10.12.2024 Anregungen 

Zur Kompensation soll u. a. eine Streuobstwiese angelegt werden. Die Planung 
ist aus fachlicher Sicht sinnvoll. Allerdings ist ein hoher Unterhaltungsaufwand 
zu erwarten. Die Obstbäume müssen geschnitten werden. Das Mähgut muss 
abgeräumt und bei fehlender Nachfrage auf einer Grüngutdeponie entsorgt 
werden.  
Die Gemeinde sollte sich überlegen, ob es nicht besser ist, das Grundstück in 
einer landwirtschaftlichen Nutzung zu belassen und den notwendigen Aus-
gleich zu leisten, indem die Fläche vom derzeitigen Betrieb (oder einem an-
deren) naturnah bewirtschaftet wird.  
Möglich wäre z. B. eine extensive Ackernutzung, eine Brachlegung mit Selbst-
�E�H�J�U�•�Q�X�Q�J���R�G�H�U���G�D�V���Å��-Streifen-�0�R�G�H�O�O�´�����)�H�O�G�K�D�P�V�W�H�U����  

Der Anregung wird entsprochen.  
Ziel ist es, durch geeignete Maßnahmen eine ökologische Aufwertung der be-
troffenen Flächen zu erreichen, ohne die bestehende landwirtschaftliche Nut-
zung auszuschließen. Damit wird einerseits der durch den Bebauungsplan ver-
ursachte Eingriff kompensiert, andererseits bleiben die betroffenen Flächen 
weiterhin landwirtschaftlich nutzbar. Dies fördert nicht nur die langfristige Siche-
rung wertvoller Nutzflächen, sondern erhöht auch die Akzeptanz der Maß-
nahme bei den Bewirtschaftenden.  
(siehe textliche Festsetzung �Å�%���������$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�I�O�l�F�K�H�´�� 

 

Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 20 TöB-Liste  LRA Würzburg - Immissionsschutz Schreiben vom 10.12.2024 Anregungen 

1. Die Gemeinde Estenfeld beabsichtigt die Ausweisung eines reinen Wohn-
gebietes (WR) mit einer Fläche von ca. 4.600 m².   
Das Plangebiet liegt mitten im bestehenden Siedlungsgebiet. Nördlich, südlich 
und westlich grenzen bebaute Wohngebiete an. Östlich verläuft die Riemen-
schneiderstraße. Östlich daran schließt eine bebaute gemischte Baufläche 
(M) an. Das noch unbebaute Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als WR 
dargestellt. Die umliegenden bebauten Wohnbauflächen sind im Flächennut-
zungsplan z.T. als WR und z.T. als WA (allgemeines Wohngebiet) dargestellt. Ein 
Bebauungsplan existiert für den umliegend en Bereich nicht. 
2. Dem Bebauungsplangebiet sollte keinen höheren Schutzgrad zugestanden 
werden als den umliegenden bebauten Wohnbauflächen und dadurch die 
östlich der Riemenschneiderstraße befindlichen Nutzungen nicht stärker ein-
schränken als bisher. Aus der Sicht des Immissionsschutzes wird deshalb die 
Ausweisung eines WA-Gebietes empfohlen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Entlang der Riemenschneider-
straße wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt, 
um sicherzustellen, dass potenzielle Immissionen des gegenüberliegenden 
Gärtnereibetriebs, wie Lärm und Gerüche, nicht direkt in die reinen Wohnge-
biete vordringen. Um eine überwiegende Wohnnutzung sicherzustellen und 
mögliche Beeinträchtigungen der Wohnruhe auszuschließen, werden die in § 
4 Abs. 3 BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 
1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ausdrücklich ausgeschlossen (Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Ver-
waltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen).  Der restliche Teil des Plangebiets 
wird als Reines Wohngebiet gemäß § 3 BauNVO festgesetzt. Damit wird sicher-
gestellt, dass die Wohnfunktion uneingeschränkt im Vordergrund steht und die 
Bewohner vor möglichen störenden Einflüssen geschützt werden. Da das Um-
feld überwiegend durch Wohnbebauung geprägt ist, sind keine Einschränkun-
gen für das Plangebiet oder die Umgebung zu erwarten . 
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 21 TöB-Liste  LRA Würzburg - Denkmalschutz Schreiben vom 10.12.2024 Hinweise 

Die vom 11.11.2024 vorgelegte Bauleitplanung der Gemeinde Estenfeld zur 
�$�X�I�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´���Z�X�U�G�H���X�Q�W�H�U���G�H�Q�N�P�D�O�V�F�K�X�W�]��
rechtlichen und denkmalfachlichen Aspekten hinsichtlich der zu erwartenden 
Auswirkungen auf denkmalpflegerische Belange durchgesehen und geprüft.  
Im beplanten Bereich befinden sich weder Einzel - noch Bodendenkmäler, 
auch nicht im sog. Gestörten Bereich im Radius von 150 Metern um das Vor-
haben herum.  
Dennoch befindet sich folgendes Bodendenkmal in der Nähe:  
D-6-6126-0025: Siedlung der Linearbandkeramik und des Mittelneolithikums  
Im vorliegenden Fall werden die denkmalschutzrechtlichen und �²fachlichen 
Aspekte in der vorgelegten Planung berücksichtigt und gewahrt, folgender 
Hinweis ist im Bebauungsplan enthalten:  
�Å�'�H�Q�N�P�D�O�V�F�K�X�W�]�� 
Nach Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes besteht eine Melde-
pflicht für Funde von Bodenaltertümern. Beobachtungen und Funde müssen 
unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Verzögern, der Abteilung für Vor- und 
Frühgeschichte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Schloß 
Seehof, 96117 Memmelsdorf und/oder dem Landratsamt Würzburg als Untere 
Denkmalschutzbehörde mitgeteilt werden. Nach Art. 8 Abs. 2 des Bayerischen 
Denkmalschutzgesetzes sind aufgefundene Gegenstände und der Fundort 
unverändert zu �E�H�O�D�V�V�H�Q���´�� 
In der Begründung wird zusätzlich auf Seite 16 unter Punkt 6. Auf Art. 8 
BayDSchG Bezug genommen sowie der Nähebereich zum oben genannten 
Bodendenkmal erwähnt.   
Es ergehen keine weiteren Hinweise oder Auflagen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Hinweis auf den Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes wird wie 
folgt geändert:  
�ÅD 17. Denkmalschutz  
17.1. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Melde-
pflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) oder die Un-
tere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1 -2 BayDSchG sowie den 
Bestimmungen des Art. 9 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023. 
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies 
unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für 
Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentü-
mer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter 
der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu 
dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er 
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.  
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:  Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort 
sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belas-
sen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher 
freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Treten bei Baumaßnah-
men Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gem. o. g. Art. 8 
BayDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde bei d er Stadt Alzenau und 
dem BLfD zu melden. Bewegliche Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich 
dem BLfD zu übergeben (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG).�  ́

 

Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 23 TöB-Liste  LRA Würzburg - Gesundheitsamt Schreiben vom 10.12.2024 Keine Einwände 

Die Belange des Gesundheitsamts sind zum aktuellen Zeitpunkt ausreichend 
gewürdigt.  

/ 
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 24 TöB-Liste  LRA Würzburg - Klimaschutz Schreiben vom 10.12.2024 Keine Einwände 

Die Gemeinde Estenfeld beabsichtigt, in zentraler Lage im Gemeindegebiet 
auf einer ungenutzten Fläche gegenüber der Gärtnerei Wolz einen Bebau-
ungsplan mit integriertem Grünordnungsplan aufzustellen und verweist auf 
eine hohe Nachfrage an zusätzlichem Wohnr aum. Die Flächen werden als 
Reines Wohngebiet (WR) gemäß § 3 BauNVO festgesetzt, der Flächennut-
zungsplan bedarf keiner Änderung und das Plangebiet umfasst ca. 4.600 m² 
und wird über die Riemenschneiderstraße erschlossen.  
 
Laut Umweltbericht sind die überplanten Flächen von geringer lokalklimati-
scher Bedeutung, auch da die Flächen sich im Anschluss an die bestehende 
Bebauung im Inneren des Ortsgebiet anschließen. Die zu erwartenden lokalkli-
matischen Auswirkungen aus das Schu�W�]�J�X�W���Å�.�O�L�P�D���/�X�I�W�´���V�L�Q�G���G�D�K�H�U���Y�R�Q���J�H�U�L�Q��
ger Erheblichkeit. Zudem sind im Bebauungsplan geeignete Maßnahmen zur 
Minderung der Beeinträchtigungen des Schutzgutes durch Pflanzmaßnahmen 
mit standortgerechten Gehölzen vorgesehen.  
 
Der SF7 erhebt keine Einwände gegen das Vorhaben.  

/  

 

Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 22 TöB-Liste  LRA Würzburg - Kreisentwicklung Schreiben vom 10.12.2024 Keine Einwände 

Die Gemeinde Estenfeld beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans 
"Alte Gärtnerei" auf einer ungenutzten Fläche gegenüber einer Gärtnerei zur 
Erschließung eines Baugebiets. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 4.603 
m² und liegt in mitten des besteh enden Siedlungsgebiets.  
Da das Bebauungsgebiet die Nachverdichtung fördert, gleichzeitig der Nach-
frage an zusätzlichem Wohnraum nachkommt, bestehen von Seiten der Kreis-
entwicklung keine Einwände.  
Dieses Schreiben wird dem Bauamt der Gemeinde Estenfeld und dem beauf-
tragten Planungsbüro ausschließlich per E-Mail übermittelt.   

/ 
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 28 TöB-Liste  Mainfranken Netze GmbH Schreiben vom 20.11.2024 Hinweise 

Die Stellungnahme bezieht sich auf die Versorgungsleitungen der Mainfranken 
Netze GmbH (MFN), Stadtwerke Würzburg AG (STW) sowie der Trinkwasserversor-
gung Würzburg GmbH (TWV).  
 
Grundsätzlich bestehen keine Einwände gegen den genannten Bebauungs-
plan. Es muss jedoch gewährleistet sein, dass die bestehenden Versorgungs-
einrichtungen nicht beeinträchtigt und falls erforderlich gesichert werden.  
 
Im Zuge der Erschließung ist geplant Versorgungsleitungen mit zu verlegen. 
Zwecks Koordinierung und bei diesbezüglichen Fragen wenden Sie sich bitte 
rechtzeitig im Zuge der Entwurfsplanung für Strom an *anonymisiert*. 
 
Entstehen im Bereich der Baumaßnahme öffentliche Verkehrswege innerhalb 
geschlossener Ortsanlagen, sind diese lt. Art. 51 (1) BayStrWG zu beleuchten.  
Ansprechpartner hierfür sind *anonymisiert*. 
Sollten Umverlegungen von Versorgungseinrichtungen erforderlich werden, so 
regelt sich die Kostenträgerschaft nach dem Verursacherprinzip, sofern nicht 
andere vertragliche Regelungen bestehen.  
Die Belange des Trinkwasserschutzes der Trinkwasserversorgung Würzburg 
GmbH bzw. der Wassergewinnung Würzburg-Estenfeld GmbH sind nicht betrof-
fen. 
Bei einer Bepflanzung muss darauf geachtet werden, dass Bäume und tief-
wurzelnde Sträucher einen Mindestabstand von 2,5 m zu unseren bestehen-
den Versorgungsleitungen haben. Grundsätzlich sind hierbei die Festlegungen 
der DIN 18920 sowie die DVGW-Arbeitsblätter GW 125, G 462 und W 403 ein-
zuhalten.  
Für spartenübergreifende Netzauskunft setzen Sie sich bitte rechtzeitig im Zuge 
der Planung und vor Baubeginn im Rahmen Ihrer Erkundigungspflicht mit unse-
rem zentralen Kontakt *anonymisiert*. in Verbindung. Ein bereits vorhandener 
Zugang zu unserem 24/7 Portal Netzauskunft kann hierfür ebenfalls genutzt 
werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen  
Die Informationen werden bei nachgelagerten Detailplanungen im Rahmen 
der Ausführung berücksichtigt. Bei geplanten Arbeiten im Bereich oder in der 
Nähe der betroffenen Leitungen wird die Mainfranken Netze GmbH rechtzeitig 
eingebunden.  
 
Im Bereich der geplanten privaten Erschließungsstraße ist ein Leitungsrecht mit 
ausreichender Leitungszone vorgesehen. Zudem wird der Bebauungsplan wie 
folgt ergänzt:  
�Å6.2. Auf dem privaten Planweg A ist ein Geh -, Fahr- und Leitungsrecht zu-
gunsten der Versorgungsträger sowie für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge 
festgesetzt. Jegliche Maßnahmen, die die bestimmungsgemäße Nutzung 
oder den ordnungsgemäßen Betrieb der Leitungen b eeinträchtigen oder ge-
fährden, sind unzulässig und bedürfen der vorherigen Abstimmung mit den 
zuständigen Trägern.�  ́
  
�$�X�I���G�D�V���5�H�J�H�O�Z�H�U�N���Z�L�U�G���L�P���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���X�Q�W�H�U���Å�'�����������5�H�J�H�O�Z�H�U�N�H���%�H�J�U�•��
�Q�X�Q�J�´���K�L�Q�J�H�Z�L�H�V�H�Q�� 
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 33 TöB-Liste  Regierung von Unterfranken Schreiben vom 26.11.2024 Hinweise 

Die Regierung von Unterfranken nimmt als höhere Landesplanungsbehörde zu 
diesem Vorentwurf wie folgt Stellung: 
 
Anlässlich der Nutzbarmachung einer im Innenort liegenden Brachfläche wird 
dieser Bebauungsplan aufgestellt. Ziel ist die Überplanung als reines Wohnge-
biet, im Umfang von ca. 0,5 ha mit zusätzlich externer Ausgleichsfläche.  
 
Aus raumordnerischer Sicht kann das Vorhaben landes�æ und regionalplaneri-
sche Ziele und Grundsätze z. B. zu einer flächensparenden, auf Innenentwick-
lung ausgerichteten Siedlungsentwicklung unterstützen (vgl. Kap. 3 LEP i. V. m. 
B II 1.1, 1.2 und 1.4 Regionalplan Würzburg). 
 
Im Hinblick auf die in der Begründung zum Vorentwurf genannte hohe Nach-
frage nach Bauland in Estenfeld weisen wir zudem auf Grundsatz 1.2.2 LEP 
hin, dem nach bei der Ausweisung von Bauland auf die Sicherstellung eines 
ausreichenden Wohnangebots für einkomm ensschwächere, weniger begü-
terte Bevölkerungsgruppen durch entsprechende Modelle zur Erhaltung und 
Stabilisierung gewachsener Bevölkerungs�æ und Sozialstrukturen hingewirkt wer-
den soll. 
 
Darüber hinaus bestehen unsererseits keine Einwände gegen diese Planung. 
 
Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung 
und Landesplanung. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Be-
lange ist damit nicht verbunden.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Der Bebauungsplan enthält keine expliziten Vorgaben zur Schaffung von ge-
fördertem Wohnraum im Sinne des sozialen Wohnungsbaus. Dennoch verfolgt 
die Planung das Ziel einer differenzierten Wohnraumversorgung, die auch ein-
kommensschwächeren Haushalten den Zug ang zum innerörtlichen Wohn-
raum erleichtert.  
Zu diesem Zweck wird im Teilbereich WA sowie im Teilbereich WR2 festgesetzt, 
dass je Baugrundstück mindestens drei Wohneinheiten zu errichten sind. Diese 
städtebauliche Vorgabe fördert ausdrücklich die Errichtung von Mehrparteien-
häuser, wodurch sowohl Mietwohnungen als auch Eigentumswohnungen ent-
stehen können. 
Durch diese Maßnahme wird �² ohne direkte Bindung an Förderprogramme �² 
ein Instrument zur sozialen Durchmischung geschaffen. Es erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, dass Wohnraum auch für Haushalte mit mittlerem oder gerin-
gem Einkommen zur Verfügung gestellt wird. Die Maßnahme trägt so zur Erfül-
lung der gemeindlichen Aufgabe der Daseinsvorsorge im Sinne von § �×1 Abs.�×6 
Nr.�×2 BauGB bei. 
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 36 TöB-Liste  Stadt Würzburg Schreiben vom 11.12.2024 Einwand 

Für die Beteiligung am oben genannten Bauleitplanverfahren bedanke ich 
mich. Grundsätzlich sind Maßnahmen der Innenentwicklung einer Ausweisung 
neuer Bauflächen im Außenbereich vorzuziehen. In Bezug auf das eigentliche 
�3�O�D�Q�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´���Z�H�U�G�H�Q die Interessen der Stadt Würzburg 
nicht berührt.  
Die vorgesehene Ausweisung einer naturschutzrechtlichen Ausgleichsfläche 
(Fl.Nr. 5490, Gemarkung Estenfeld) greift jedoch in den gemeinsamen Teille-
bensraum Würzburg Lengfeld / Estenfeld / Rottendorf des streng geschützten 
Feldhamsters ein und tangiert damit auch die Interessen der Stadt Würzburg. 
Gemäß dem Interkommunalen Konzept zum Schutz des Feldhamsters der Alli-
anz Würzburger Norden e.V., Fabion GbR, handelt es sich hierbei zwar um ein 
großflächiges Verbreitungsareal mit einem noch guten Erhaltungszusta nd. Al-
lerdings ist auch dieses Teilvorkommen heute schon durch einen sehr hohen 
Nutzungsdruck und starke Zerschneidungen beeinträchtigt. Gemäß § 44 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gilt für alle streng geschütz-
ten Arten sowohl ein Tötungs- als auch Schädigungsverbot von Lebens - und 
Fortpflanzungsstätten. Eingriffe in den Lebensraum des streng geschützten 
Feldhamsters sind deshalb entsprechend auszugleichen. Die als naturschutz-
rechtlicher Ausgleich vorgesehene Streuobstwiese auf der bisherigen landwirt-
schaftlichen Nutzfläche Fl.Nr. 5490 steht damit den Lebensraumanforderung 
des streng geschützten Feldhamsters entgegen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Im Zuge der Überarbeitung des Bebauungsplans wurden die geplanten Fest-
setzungen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft überarbei-
tet. Die Änderungen erfolgten in enger Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde.  
Ursprünglich war vorgesehen, auf den Ausgleichsflächen eine extensive Grün-
landnutzung mit ergänzender Pflanzung von Obstbäumen (Streuobst) umzu-
setzen. Diese Maßnahme wurde aus naturschutzfachlicher Sicht grundsätzlich 
positiv bewertet, da sie sowohl zur Förderung der Biodiversität als auch zur 
landschaftlichen Einbindung beiträgt. Allerdings wurde auch der damit ver-
bundene hohe Pflege - und Unterhaltungsaufwand kritisch betrachtet. Obst-
bäume erfordern regelmäßige Pflege, insbesondere Baumschnitt, und das 
entstehende Mähgut muss abgeräumt werden. Mangels ausreichender 
Nachfrage ist eine Entsorgung des Grünguts häufig nur über eine Grüngutde-
ponie möglich, was zusätzliche Kosten verursacht. 
Vor diesem Hintergrund wurde das Ausgleichskonzept angepasst. Ziel ist es, 
eine ökologische Aufwertung der Fläche zu erreichen, die gleichzeitig die 
landwirtschaftliche Nutzung nicht ausschließt. So sollen landwirtschaftliche Flä-
chen erhalten bleiben und die Akzeptanz der Maßnahme bei den Landbe-
wirtschaftenden gesteigert werden .  
���V�L�H�K�H���W�H�[�W�O�L�F�K�H���)�H�V�W�V�H�W�]�X�Q�J���Å�%���������$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�I�O�l�F�K�H�´��  
 
Nach Angaben der Grundstückseigentümer sowie der zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörde ist das tatsächliche Vorkommen von Feldhamstern im 
Plangebiet (Fl.Nr. 5490) jedoch als sehr unwahrscheinlich einzustufen. Grund 
hierfür sind insbesondere die im Bereich vorherrschenden Bodeneigenschaf-
ten, die als wenig geeignet für eine dauerhafte Besiedlung durch den Feld-
hamster eingeschätzt werden.  Trotz des geringen Besiedlungspotenzials wur-
den bei den Vorgaben  vorsorglich Maßnahmen berücksichtigt, die den Anfor-
derungen an den Schutz dieser streng geschützten Art gerecht werden. Diese 
Maßnahmen fördern die Ausbildung geeigneter Strukturen, die bei einem po-
tenziellen Vorkommen als Nahrungshabitat dienlich sein könnten. 
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 37 TöB-Liste  Team orange  Schreiben vom 06.11.2024 Anregungen  

haben Sie vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im o.g. Bauleit-
planverfahren.  
 
Soweit ersichtlich handelt es sich bei der Verkehrsfläche um einen privaten Er-
schließungsweg. Nach der im Landkreis Würzburg gültigen Abfallwirtschaftssat-
�]�X�Q�J���V�L�Q�G���$�E�I�l�O�O�H���E�]�Z�����G�L�H���$�E�I�D�O�O�E�H�K�l�O�W�H�U���Å�D�Q���G�H�U���Q�l�F�K�V�W�H�Q���D�Q�I�D�K�U�E�D�U�H�Q���|�I��
�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���9�H�U�N�H�K�U�V�I�O�l�F�K�H�´���E�Hreitzustellen. In diesem Fall handelt es sich um 
die Einmündung des privaten Erschließungswegs in die Riemenschneider-
straße. Zur Vermeidung späterer Unklarheiten und Missverständnisse empfeh-
len wir dringend, für die Bereitstellung der Abfälle bzw. der Abfallbehälter eine 
ausreichend gro ße Fläche an der Einm ündung in die Riemenschneiderstraße 
vorzusehen sowie die Grundstückseigentümer bzw. Bewohner frühzeitig, um-
fassend und nachweislich über die Pflicht zur Bereitstellung der Abfälle bzw. 
der Abfallbehälter an der Einmündung in die Riemenschneiderstraße in Kennt-
nis zu setzen. 
  
 
Ergänzend teilen wir mit, dass eine Anfahrt des Erschließungswegs auch im 
Falle einer öffentlichen Widmung aufgrund einer deutlich zu geringer Dimensi-
onierung der Wendeanlage nach den einschlägigen berufsgenossenschaftli-
chen Einwände nicht möglich wäre.  
 

Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Eine konkrete bauleitplanerische Festsetzung zur Positionierung von Abfallbe-
hältern ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans  und es ist keine explizite Flä-
che festgesetzt. Für derartige Detailregelungen bestehen im Baugesetzbuch 
keine ausdrücklichen Festsetzungsmöglichkeiten (§�×9 BauGB).  
 
Im Bebauungsplan wird jedoch folgender Hinweis aufgenommen:  
�Å22. Abfallentsorgung  
22.1. Die Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Würzburg regelt, dass Ab-
fälle und Abfallbehälter an der "nächsten anfahrbaren öffentlichen Verkehrs-
fläche" bereitgestellt werden müssen. Für die Bereitstellung der Abfallbehälter 
sind ausreichend große Flächen an der Einmündung des privaten Erschlie-
ßungswegs in die Riemenschneiderstraße und an der Grünewaldstraße vorzu-
sehen. Die zukünftigen Bewohner sind frühzeitig, umfassend und nachweislich 
über die Pflicht zur Bereitstellung der Abfallbehälter an öffentl ichen Verkehrs-
flächen zu informieren. Dies gewährleistet eine ordnungsgemäße Bereitstel-
lung und Abholung der Abfallbehälter. �  ́
 
�'�L�H���%�H�J�U�•�Q�G�X�Q�J���Z�L�U�G�����X�P���G�D�V���.�D�S�L�W�H�O���Å��.�����$�E�I�D�O�O�H�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J�´���H�E�H�Q�I�D�O�O�V��entspre-
chend ergänzt.  
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Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 39 TöB-Liste  Vodafone GmbH  Schreiben vom 05.12.2024 Hinweise 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 06.11.2024. 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unterneh-
mens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir 
weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen 
bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht 
verringert werden dürfen. 
 
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikati-
onsanlagen erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor 
Baubeginn Ihren Auftrag an *anonymisiert* , um eine Planung und Bauvorbe-
reitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu kön-
nen. 
 
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sa-
nierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Tele-
kommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu er-
statten sind. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen  
Die Informationen werden bei nachgelagerten Detailplanungen im Rahmen 
der Ausführung berücksichtigt. Bei geplanten Arbeiten im Bereich oder in der 
Nähe der betroffenen Leitungen wird die Vodafone  GmbH rechtzeitig einge-
bunden.  
 
 
Im Bereich der geplanten privaten Erschließungsstraße ist ein Leitungsrecht mit 
ausreichender Leitungszone vorgesehen. Zudem wird der Bebauungsplan wie 
folgt ergänzt:  
�Å6.2. Auf dem privaten Planweg A ist ein Geh -, Fahr- und Leitungsrecht zu-
gunsten der Versorgungsträger sowie für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge 
festgesetzt. Jegliche Maßnahmen, die die bestimmungsgemäße Nutzung 
oder den ordnungsgemäßen Betrieb der Leitungen b eeinträchtigen oder ge-
fährden, sind unzulässig und bedürfen der vorherigen Abstimmung mit den 
zuständigen Trägern.�  ́
  

 

Stellungnahme  Abwägungsvorschlag  

Nr. 40 TöB-Liste  Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg Schreiben vom 27.11.2024 Keine Einwände 

As Träger öffentlicher Belange geben wir die folgende Stellungnahme ab:  
Sowohl in der Begründung als auch im Plan werden wasserwirtschaftliche Be-
lange, insbesondere die zum Umgang mit Abwasser behandelt. Wir begrüßen 
diese Vorgehensweise und Festlegungen.  
Nachdem die Versorgung mit Trinkwasser gesichert und Oberflächengewässer 
nicht direkt berührt sind, sind weitere wasserwirtschaftliche Hinweise nicht ver-
�D�Q�O�D�V�V�W�����0�L�W���G�H�P���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´���E�H�V�W�H�K�W���D�X�V���6�L�F�K�W���G�H�V���:�D�V��
serwirtschaftsamts Einverständnis. 

/ 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB fand von 24.10.2024 bis einschließlich 24.11.2024 statt. 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden folgende Stellungnahmen zum Vorentwurf in der Fassung vom 08.10.2024 eingereicht.  
 

Stellungnahme mit Einwänden/ Anregungen/ Hinweisen Abwägungsvorschlag  

Nr. 01 Privat (Schreiben vom 21.11.2024) 

 
 
 

Die Sicherung angrenzender Grundstücke und bestehender baulicher 
Anlagen gegen mögliche Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten liegt 
im Verantwortungsbereich der ausführenden Unternehmen und erfolgt 
im Rahmen der Bauausführung unter Einhaltung der einschlägigen 
technischen Regeln sowie der Bestimmungen des privaten Nachbar-
rechts. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens können keine verbindli-
chen Festsetzungen zur konkreten baulichen Ausführung der Stütz-
mauer getroffen werden.  Der Bebauungsplan legt lediglich den recht-
lichen Rahmen für die städtebauliche Entwicklung fest. Etwaige Auswir-
kungen auf Nachbargrundstücke sind im Zuge der späteren bauord-
nungsrechtlichen Verfahren durch den zukünftigen Bauherrn zu prüfen 
und zu berücksichtigen.  
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Stellungnahme mit Einwänden/ Anregungen/ Hinweisen Abwägungsvorschlag  

Nr. 01a Privat (Schreiben vom 09.12.2024) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In der Planzeichnung werden weitere Maßketten ergänzt.  
Die zulässigen Gebäudehöhen und die Anzahl der Vollgeschosse sind 
�G�X�U�F�K���G�L�H���)�H�V�W�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�V���Å�0�D�‰�H�V���G�H�U���%�D�X�O�L�F�K�H�Q���1�X�W�]�X�Q�J�´���G�H�I�L�Q�L�H�U�W���� 
 
Die Befürchtung, dass die Straßen mit Kopfsteinpflaster ausgeführt wer-
den  ist unbegründet.  Im Bebauungsplan werden keine Festsetzungen 
zur konkreten Oberflächengestaltung oder zum Straßenbelag  getrof-
fen. Die Auswahl geeigneter Beläge erfolgt nicht im Rahmen des Bau-
leitplanverfahrens, sondern wird zu einem späteren Zeitpunkt im Zuge 
der Ausführungsplanung durch den Bauherrn getroffen. Dabei findet 
eine Abwägung und Berücksichtigung unterschiedlicher technischer, 
gestalterischer und funktionaler Gesichtspunkte statt. 
 
Zu Gehsteig: 
Auf die Festsetzung eines gesonderten Gehwegs wird bewusst verzich-
tet, da aufgrund der geplanten verkehrlichen Rahmenbedingungen 
ein ausreichendes Maß an Verkehrssicherheit für Fußgänger gewähr-
leistet ist: 

- Die Erschließungsstraße ist als Sackgasse ausgebildet und aus-
schließlich für den Anliegerverkehr vorgesehen. Ein Durch-
gangsverkehr ist demnach  ausgeschlossen. Lediglich gele-
gentlicher Lieferverkehr ist zu erwarten. 

- Bei begrenzter Anzahl an Baugrundstücken ist auch  nur mit ei-
nem überschaubaren  Verkehr zu rechnen. 

- Die geringe Straßenbreite wirkt geschwindigkeitsreduzierend 
und fördert eine vorsichtige Fahrweise. 

Vor dem Hintergrund dieser Maßnahmen erscheint ein separater Geh-
weg aus städtebaulicher Sicht nicht erforderlich . Zudem legt der Be-
bauungsplan  lediglich die verkehrliche Erschließung im Grundsatz fest 
und trifft keine rechtsverbindlichen Festsetzungen zur genauen Quer-
schnittsausbildung. 
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Stellungnahme mit Einwänden/ Anregungen/ Hinweisen Abwägungsvorschlag  

Nr. 01a Privat (Schreiben vom 09.12.2024) 

 
 
 
 

 
 

Zu Beweissicherungsgutachten:  
Die Forderung nach einem Beweissicherungsgutachten betrifft privat-
rechtliche Vorsorgemaßnahmen, die außerhalb der Zuständigkeit der 
Bauleitplanung liegen.  
Im Rahmen eines Bebauungsplans können solche Maßnahmen nicht 
rechtsverbindlich festgesetzt werden.  
 
Zu Parkplätze:  
Die Anzahl und Ausgestaltung der notwendigen Stellplätze richtet sich 
nach der zum Zeitpunkt des Bauantrags geltenden Stellplatzsatzung 
der Gemeinde. Sowohl die privaten Stellplätze als auch die anteiligen 
Besucherstellplätze sind gemäß diesen Vorgaben gru ndsätzlich auf 
dem jeweiligen Baugrundstück unterzubringen.  
�)�•�U���G�L�H���L�P���%�H�U�H�L�F�K���Å�:�$�´���X�Q�G���Å�:�5���´���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���%�D�X�Y�R�U�K�D�E�H�Q���L�V�W���G�L�H���(�U��
richtung unterirdischer Stellplatzanlagen (z.�×B. Tiefgaragen) zulässig. 
Damit wird einerseits eine effiziente Ausnutzung der Grundstücksfläche 
ermöglicht, andererseits werden oberirdische Flächen entlastet und 
städtebauliche sowie gestalterische Belange ber ücksichtigt. 
Die konkrete Anzahl, Lage und Ausgestaltung der Stellplätze ist nicht 
Gegenstand des Bauleitplanverfahrens, sondern ist im Zuge der Bau-
genehmigungsverfahren durch die jeweiligen Eigentümer nachzuwei-
sen. 
Eine Ausweisung gesonderter öffentlicher Stellplatzflächen im Bebau-
ungsplan ist daher nicht erforderlich.  
Der Lieferverkehr wird als dynamischer Verkehr betrachtet, der nur für 
die Dauer des Be- und Entladens auftritt und somit keine dauerhaften 
Stellplätze erfordert. 
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Stellungnahme mit Einwänden/ Anregungen/ Hinweisen Abwägungsvorschlag  

Nr. 02 Privat (Schreiben vom 21.11.2024) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Zu 1. und 2.  
Um die vorhandenen Leitungen nicht zu überlasten und die Gefahr 
von lokalen Überflutungen zu senken wird folgendes festgesetzt: 
�Å7. Ableitung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 
7.1. Das Niederschlagswasser des gesamten Plangebietes, welches 
nicht auf den Grundstücken  versickern oder als Brauchwasser genutzt 
werden kann, ist einer unterirdischen Anlage zur  Regenrückhaltung 
zuzuführen und gedrosselt über den bestehenden Mischwasserkanal 
in der Riemenschneiderstraße abzuleiten. Der Drosselabflusswert ist 
auf max. 16 l/s zu beschränken.  
Die Ableitung des Niederschlagswassers über die Grünewalderstraße 
ist unzulässig. 
Das Schmutzwasser aus dem Teilbereich "WR2" ist über die Grüne-
waldstraße abzuleiten. Die Teilbereiche "WA" und "WR1" sind an die 
Schmutzwasserleitung in der Riemenschneiderstraße  
angeschlossen werden. �  ́
 
Die konkrete Ausgestaltung und Führung der Kanalanschlüsse obliegt 
dem Entwässerungsträger und wird im Rahmen der Erschließungspla-
nung festgelegt.   
 
Zu 3.  
Die Planung der Baustellenzufahrten ist nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanverfahrens und erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Rah-
men der Ausführungsplanung.  
 
Zu 4. 
Die Anzahl und Ausgestaltung der notwendigen Stellplätze richtet sich 
nach der zum Zeitpunkt des Bauantrags geltenden Stellplatzsatzung 
der Gemeinde. Sowohl die privaten Stellplätze als auch die anteiligen 
Besucherstellplätze sind gemäß diesen Vorgaben gru ndsätzlich auf 
dem jeweiligen Baugrundstück unterzubringen.  
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Stellungnahme mit Einwänden/ Anregungen/ Hinweisen Abwägungsvorschlag  

Nr. 02 Privat (Schreiben vom 21.11.2024) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

�)�•�U���G�L�H���L�P���%�H�U�H�L�F�K���Å�:�$�´���X�Q�G���Å�:�5���´���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���%�D�X�Y�R�U�K�D�E�H�Q���L�V�W���G�L�H���(�U��
richtung unterirdischer Stellplatzanlagen (z.�×B. Tiefgaragen) zulässig. 
Damit wird einerseits eine effiziente Ausnutzung der Grundstücksfläche 
ermöglicht, andererseits werden oberirdische Flächen entlastet und 
städtebauliche sowie gestalterische Belange ber ücksichtigt. 
Die konkrete Anzahl, Lage und Ausgestaltung der Stellplätze ist nicht 
Gegenstand des Bauleitplanverfahrens, sondern wird im Zuge der 
Baugenehmigungsverfahren durch die jeweiligen Eigentümer nachzu-
weisen. 
Eine Ausweisung gesonderter öffentlicher Stellplatzflächen im Bebau-
ungsplan ist daher nicht erforderlich.  
Der Lieferverkehr wird als dynamischer Verkehr betrachtet, der nur für 
die Dauer des Be- und Entladens auftritt und somit keine dauerhaften 
Stellplätze erfordert. 
 
Zu 5. 
Zum besseren Verständnis wird ein Systemschnitt angepasst bzw. er-
gänzt. Grundsätzlich regelt jedoch das �ÅMaß der baulichen Nutzung �´��
die zulässige Bebauung v.a. Anzahl der Vollgeschosse und die Höhe 
der baulichen Anlage (siehe Festsetzung B 2.)  
 
Zu 6. 
Die Forderung nach einem Beweissicherungsgutachten betrifft privat-
rechtliche Vorsorgemaßnahmen, die außerhalb der Zuständigkeit der 
Bauleitplanung liegen.  
Im Rahmen eines Bebauungsplans können solche Maßnahmen nicht 
rechtsverbindlich festgesetzt werden.  
 
Zu 7. 
Im Rahmen eines Bebauungsplans können Maßnahmen zur Kosten-
übernahme für evtl. Straßenschäden, die durch Bauvorhaben entste-
hen könnten, nicht rechtsverbindlich festgesetzt werden.  
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Stellungnahme mit Einwänden/ Anregungen/ Hinweisen Abwägungsvorschlag  

Nr. 02 Privat (Schreiben vom 21.11.2024) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zu 8. und 9. 
Es handelt sich um eine maßvolle Innenentwicklung mit wohnbauli-
cher Nutzung, die durch das Maß der baulichen Nutzung beschränkt 
ist. Daher wird eine moderate Zunahme des Verkehrsaufkommens er-
wartet. Aufgrund der voraussichtlich geringen Zunahme des Verkehrs-
aufkommens und der damit verbundenen verkehrstechnischen Aus-
wirkungen wird die Notwendigkeit für die Erstellung eines detaillierten 
Verkehrsgutachtens als nicht erforderlich eingeschätzt.  
Es wird davon ausgegangen bestehende Infrastruktur des Gebietes 
die zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen  aufnehmen  kann, 
ohne dass eine signifikante Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit 
oder des Verkehrsflusses zu erwarten ist. Dennoch wird darauf geach-
tet, dass die bestehenden Zufahrtsmöglichkeiten und die Verkehrsan-
bindung im Rahmen der Planung weiterhin berücksichtigt und den An-
forderungen an die Verkehrssicherheit gerecht werden. Sollte sich im 
Verlauf der Planung herausstellen, dass zusätzliche Maßnahmen erfor-
derlich sind, werden diese im Zuge der weiteren Detailplanung ge-
prüft. Im Rahmen eines Bebauungsplans können solche Maßnahmen 
jedoch nicht rechtsverbindlich festgesetzt werden.  
 
Zu 10. 
Die Sicherung angrenzender Grundstücke und bestehender baulicher 
Anlagen gegen mögliche Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten liegt 
im Verantwortungsbereich der ausführenden Unternehmen und erfolgt 
im Rahmen der Bauausführung unter Einhaltung der einschlägigen 
technischen Regeln sowie der Bestimmungen des privaten Nachbar-
rechts. 
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Im Rahmen der Planung wurde geprüft, ob das Bauvorhaben in das 
bestehende infrastrukturelle Umfeld integrierbar ist. Die städtebauliche 
Dichte und das Maß der baulichen Nutzung wurden unter Berücksichti-
gung der vorhandenen Infrastruktur entwickelt. 
 
Um die vorhandenen Leitungen nicht zu überlasten und die Gefahr 
von lokalen Überflutungen zu senken wird folgendes festgesetzt: 
�Å7. Ableitung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 
7.1. Das Niederschlagswasser des gesamten Plangebietes, welches 
nicht auf den Grundstücken  versickern oder als Brauchwasser genutzt 
werden kann, ist einer unterirdischen Anlage zur  Regenrückhaltung 
zuzuführen und gedrosselt über den bestehenden Mischwasserkanal 
in der Riemenschneiderstraße abzuleiten. Der Drosselabflusswert ist 
auf max. 16 l/s zu beschränken.  
Die Ableitung des Niederschlagswassers über die Grünewalderstraße 
ist unzulässig. 
Das Schmutzwasser aus dem Teilbereich "WR2" ist über die Grüne-
waldstraße abzuleiten. Die Teilbereiche "WA" und "WR1" sind an die 
Schmutzwasserleitung in der Riemenschneiderstraße  
angeschlossen werden. �  ́
 
Das Maß der baulichen Nutzung (GRZ, GFZ, Höhe) wurde in Abwä-
gung mit der Umgebungsstruktur festgelegt. Eine Überlastung der Infra-
struktur ist nach aktuellem Stand nicht zu erwarten 
 
Die Anzahl und Ausgestaltung der notwendigen Stellplätze richtet sich 
nach der zum Zeitpunkt des Bauantrags geltenden Stellplatzsatzung 
der Gemeinde. Sowohl die privaten Stellplätze als auch die anteiligen 
Besucherstellplätze sind gemäß diesen Vorgaben gru ndsätzlich auf 
dem jeweiligen Baugrundstück unterzubringen.  
Die konkrete Anzahl, Lage und Ausgestaltung der Stellplätze ist nicht 
Gegenstand des Bauleitplanverfahrens, sondern wird im Zuge der 
Baugenehmigungsverfahren durch die jeweiligen Eigentümer 
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nachzuweisen. 
 
Die Anmerkung zur fehlenden Wendemöglichkeit in der Grünewald-
straße ist aus Sicht der Planung nicht nachvollziehbar. 
Im Bereich der Grünewaldstraße ist ein Wendehammer vorgesehen, 
der planmäßig als solcher dimensioniert und entsprechend freizuhal-
ten ist. Dieser stellt die notwendige Wendemöglichkeit sicher �² auch 
für größere Fahrzeuge wie Müll- oder Lieferfahrzeuge �² und entspricht 
den üblichen Anforderungen an Erschließungsstraßen dieser Katego-
rie. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt gemäß § �×1 Abs.�×3 BauGB 
im öffentlichen Interesse. Ziel ist die Sicherstellung einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung unter Wahrung der Belange der Allge-
meinheit. Die Gemeinde ist gem äß §�×1 Abs.�×1 BauGB verpflichtet, die 
Bauleitplanung eigenverantwortlich vorzubereiten und durchzuf ühren �² 
auch dann, wenn ein privates Planinteresse Auslöser des Verfahrens ist. 
Sämtliche im Rahmen der Beteiligung fristgemäß eingegangenen 
und abwägungsrelevanten Anregungen werden auf Grundlage von 
§�×1 Abs.�×7 BauGB gegeneinander und untereinander gerecht abge-
wogen.  
Zur fachlichen Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Abwägung 
kann sich die Gemeinde qualifizierter Planungsbüros bedienen.  
�'�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H�U�D�W�����D�O�V���G�L�H���ÅVertretung der Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger �´�����$�U�W�����������$�E�V���������G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H�R�U�G�Q�X�Q�J�����*�2�����I�•�U���G�H�Q��
Freistaat Bayern), hat abschließend das Entscheidungsrecht über den 
Inhalt des Bebauungsplanes sowie über den Umgang der eingegan-
genen Stellungnahmen.  
Die Entscheidungsfindung erfolgt auf Grundlage einer rechtzeitig vor-
gelegten Beschlussvorlage, welche dem Gemeinderat eine umfas-
sende inhaltliche Auseinandersetzung mit den Inhalten und Belangen 
ermöglicht.  Die Planungshoheit liegt damit ausschließlich bei dem Ge-
meinderat Estenfeld. 
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Die Annahme, dass die betreffenden Flächen als Gewerbefläche 
bzw. Straßenverkehrsfläche dargestellt seien, ist nicht nachvollziehbar. 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Estenfeld ist 
das betroffene Grundstück in der Gemarkung Estenfeld als Wohnbau-
fläche dargestellt.  
Da das Ziel der Planung in der Ausweisung von Wohnbauflächen liegt, 
entspricht die Aufstellung des Bebauungsplans den Grundzügen der 
Darstellungen im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Estenfeld. Die Entwicklung des Bebauungsplans erfolgt somit gemäß 
§�×8 Abs.�×2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan heraus. Eine Ände-
rung des Flächennutzungsplans ist nicht erforderlich. 
Der Darlegung, dass die Aufstellung und die Änderung des FNPS dem 
Gemeinde rat obliegt, wird zugestimmt.  Die Planungshoheit liegt aus-
schließlich bei dem Gemeinderat Estenfeld . 
 
 
Die Anregung zur Vermeidung zusätzlicher Flächenversiegelung sowie 
zur Umwandlung der Fläche in eine öffentliche Grünanlage wird zur 
Kenntnis genommen.  
In der Begründung zum Bebauungsplan wurde der rechnerische 
Wohnbauflächenbedarf der Gemeinde bis zum Zieljahr 2037 mit rund 
�������K�D���H�U�P�L�W�W�H�O�W�����'�L�H���E�D�X�O�L�F�K�H���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���G�H�V���*�H�E�L�H�W�V���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´��
dient der Deckung dieses Bedarfs und entspricht sowohl den Zielen 
des Regionalplans der Region Würzburg als auch den Empfehlungen 
des Bayerischen Innenministeriums zur flächensparenden Siedlungs-
entwicklung. 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine brachliegende Innenent-
wicklungsfläche, deren Nutzung eine Nachverdichtung im Bestand 
darstellt. Auf diese Weise kann zusätzlicher Wohnraum geschaffen wer-
den, ohne unbebaute Außenbereichsflächen in Anspruch zu nehm en. 
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Die Anwendung eines Baugebots gemäß § �×176 BauGB ist kein Instru-
ment der Bauleitplanung, sondern kann im Einzelfall auf Grundlage ei-
nes besonderen Verwaltungsverfahrens gegenüber Eigentümern erlas-
sen werden. Es kann daher im Rahmen dieses Verfahrens nicht festge-
setzt werden. 
Ein vollständiger Verzicht auf bauliche Nutzung oder ein Erwerb durch 
die Gemeinde zur ausschließlichen Herstellung einer Parkanlage wird 
im Hinblick auf den festgestellten Wohnraumbedarf, die bestehenden 
Entwicklungsziele sowie die Eigentumsverhältnisse als nicht zielführend 
bewertet.  
 
Der Planweg A ist als �Å�3rivate Straßenverkehrsfläche�  ́festgesetzt.  
Die Mindestbreite des privaten Erschließungswegs ist auf mindestens 
4,5 Meter festgelegt  (gem.  RASt 06, Wohnweg), während der Zufahrts-
bereich an der Riemenschneiderstraße eine Breite von etwa 7,00 Me-
tern aufweist. Darüber hinaus ist am Ende der Straße eine Wendemög-
lichkeit vorgesehen, die eine sichere Wendung und Rangierung von 
Fahrzeugen ermöglicht. Die Breite des Erschließungswegs sowie der 
Wendepunkt stellen sicher, dass auch größere Feuerwehrfahrzeuge 
sowie Rettungswagen ungehindert einfahren und manövr ieren kön-
nen. Damit bleibt die Zufahrt im Einsatzfall jederzeit gewährleistet und 
entspricht den Anforderungen an eine sichere Erschließung v.a. im 
Brand- und Notfall. 
Zusätzlich sind in regelmäßigen Abständen ausreichend große Aus-
weichstellen vorgesehen, die den Begegnungsverkehr ermöglichen 
und somit die Verkehrssicherheit auch bei gleichzeitigem Fahrzeugver-
kehr auf der Straße sicherstellen. 
Die Erschließungsstraße ist als Sackgasse ausgebildet und ausschließ-
lich für den Anliegerverkehr vorgesehen. Ein Durchgangsverkehr ist 
demnach  ausgeschlossen. Lediglich gelegentlicher Lieferverkehr ist zu 
erwarten. Demnach ist  nur mit einem sehr überschaubaren Verkehrs-
aufkommen (ca. 20 Fahrzeuge) zu rechnen.  Damit kann auch einen 
Bürgersteig verzichtet werden.  



Gemeinde Estenfeld  
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W�H�V���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´      Abwägungsvorlage zum Vorentwurf 

Seite 36 von 149 

 
Stellungnahme mit Einwänden/ Anregungen/ Hinweisen Abwägungsvorschlag  

Nr. 05 Privat (Schreiben vom 09.12.2024) (Anwaltsschreiben) 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.  
Die im Bebauungsplan vorgesehenen Grundstücksgrößen orientieren 
sich an den städtebaulichen Zielsetzungen der flächensparenden 
Nachverdichtung im Innenbereich und ermöglichen eine effiziente 
Ausnutzung einer derzeit brachliegenden Fläche. Die vorgeschlage-
nen Parzellengrößen sind auf die geplante Bebauungsform �² insbe-
sondere Doppelhäuser mit reduzierten Abstandsflächen �² abgestimmt 
und ermöglichen unter Einhaltung der Vorgaben des Art. 6 BayBO 
eine funktionale, kompakte und zugleich umsetzbare Bebauung.  
Die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 stellt eine be-
wusste Abweichung vom Orientierungswert des §�×17 Satz 1 BauNVO 
dar, die nach sorgf ältiger städtebaulicher Abw ägung als gerechtfer-
tigt bewertet wird. Diese Festsetzung dient insbesondere folgenden 
städtebaulichen Zielsetzungen:  

- Deckung des Wohnraumbedarfs: Die erhöhte GRZ ermöglicht 
eine Verdichtung, durch die ein höheres Maß an Wohnraum-
schaffung erreicht werden kann. Dies erfolgt vor dem Hinter-
grund des rechnerisch nachgewiesenen Wohnbauflächenbe-
darfs der Gemeinde von ca. 11 ha bis zum Jahr 2037. 

- Flächensparende Siedlungsentwicklung: Die Maßnahme steht 
im Einklang mit den Zielen des §�×1a Abs.�×2 BauGB, wonach mit 
Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen ist. Eine 
intensivere Nutzung innerörtlicher Flächen reduziert den zusätzli-
chen Flächenverbrauch im Au ßenbereich.  
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- Effiziente Nutzung innerörtlicher Potenziale: Die Festsetzung 
trägt dem Gebot der Innenentwicklung Rechnung und schöpft 
das städtebauliche Entwicklungspotenzial brachliegender in-
nerörtlicher Flächen in angemessenem Maß aus.  

Vor dem Hintergrund der planerischen Zielsetzungen und des woh-
nungspolitischen Handlungsbedarfs erscheint die gewählte Festset-
zung als geeignetes Mittel zur Realisierung einer nachhaltigen und 
nachfrageorientierten Siedlungsentwicklung.  
 
Ob diese kompakte Form der Bebauung auch im konkreten Fall wirt-
schaftlich umsetzbar und funktional sinnvoll ist, liegt nicht in der Verant-
wortung der Bauleitplanung, sondern wird letztlich durch die künftigen 
privaten Bauherren im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten und 
Entscheidungen beurteilt. 
 
Die in der Stellungnahme geäußerte Auffassung, die Festsetzung einer 
GRZ von 0,6 sei ausschließlich Mischgebieten vorbehalten und in 
Wohngebieten unzulässig, trifft in dieser Allgemeinheit nicht zu. Ge-
mäß §�×17 BauNVO handelt es sich bei der GRZ �² Angaben lediglich 
um Orientierungswerte, nicht jedoch um starre Obergrenze n. Eine 
Überschreitung dieses Wertes ist ausdrücklich zulässig, wenn sie durch 
städtebauliche Gründe gerechtfertigt ist. Die ist mit den o.g. Argu-
menten erbracht.  
Die in früheren Planfassungen enthaltenen zeichnerischen Darstellun-
gen der Bebauung dienten ausschließlich der veranschaulichenden 
Darstellung möglicher Gebäudeanordnungen und sollten die städte-
baulichen Zielsetzungen des Entwurfs illustrieren. Es handelte sich da-
bei nicht um verbindliche Festsetzungen im Sinne des § 9 BauGB. 
Um Missverständnissen vorzubeugen, wurden diese Hinweise im weite-
ren Planverfahren entfernt. Maßgeblich bleiben allein die verbindli-
chen textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungs-
plans. 
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Auch die dargestellte Grundstückseinteilung stellt keine parzellen-
scharfe Festlegung dar. Sie dient lediglich als Vorschlag zur möglichen 
Aufteilung und erfolgt verbindlich erst im Rahmen eines nachgelager-
ten Grundstücksteilungsverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über eine private Verkehrsflä-
che mit einer festgesetzten Mindestbreite von 4,5 �×m (vgl. Rastermaß 
RASt06 �² Wohnweg). Der Zufahrtsbereich an der Riemenschneider-
straße weist eine Breite von ca. 7,00�×m auf und erm öglicht damit ein 
komfortables Ein- und Ausfahren. 
Am nördlichen Ende der Erschließungsstraße ist eine Wendemöglich-
keit vorgesehen, die das gefahrlose Rangieren und Wenden von Fahr-
zeugen �² insbesondere von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr und des 
Rettungsdienstes �² ermöglicht. Die Erschließungsstraße sowie der Wen-
deplatz erfüllen damit die Anforderungen an eine sichere und leis-
tungsfähige Erschließung im Sinne der einschlägigen Richtlinien und 
der Bayerischen Bauordnung. Die Planung wurde bereits dem zustän-
digen Kreisbrandrat zur Prüfung vorgelegt und telefonisch mit ihm ab-
gestimmt. Eine offizielle Stellungnahme des Kreisbrandrats erfolgt im 
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Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Bebau-
ungsplanentwurf. 
 
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sind entlang der Erschließungs-
straße in regelmäßigen Abständen ausreichend große Ausweichstel-
len eingeplant. Diese ermöglichen einen Begegnungsverkehr auch 
bei schmaler Wegführung und verhindern so Rückstau- und Blocka-
desituationen. 
 
Die Straße ist als Sackgasse mit ausschließlicher Anliegererschließung 
konzipiert. Ein Durchgangsverkehr ist nicht zu erwarten. Abgesehen von 
gelegentlichem Lieferverkehr ist mit einem geringen Verkehrsaufkom-
men zu rechnen. Damit ist die Erschließung auch aus verkehrlicher 
Sicht unbedenklich. 
 
Die Anregung hinsichtlich der Länge des im Bebauungsplan vorgese-
henen Privatwegs wird zur Kenntnis genommen. 
Die BayBO bestimmt jedoch kein festes Längenmaß.  
Maßgeblich ist, ob die Grundst ücke ausreichend erschlossen werden 
können, insbesondere ob Feuerwehr, Rettungsdienste und Müllabfuhr 
Zugang erhalten. Im vorliegenden Fall ist die geplante Privatstraße mit 
einer ausreichenden Fahrbahnbreit e und  Wendem öglichkeit und aus-
gestattet, sodass eine verkehrssichere Erschließung aller Baugrundstü-
cke sichergestellt ist. 
 
Die Planung trägt dem Gebot der flächensparenden Innenentwick-
lung Rechnung. Das Erschließungskonzept wurde zudem mit der Ge-
meinde und den Fachstellen ( Kreisbrandrat, Entsorgungsträger) abge-
stimmt. 
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Zu 3.  
Auch nach Kenntnisstand der Gemeinde befinden sich auf dem 
Grundstück Fl.Nr.�×3887 zwei Stellplätze, die bislang dem Wohnhaus an 
der Wilhelm-Barth-Straße zugeordnet waren. Die betreffende Fl äche 
befindet sich �² ebenso wie das Wohnhaus �² im Eigentum der Gärtne-
rei Wolz. 
Im Zuge der Planaufstellung wurde zwischen den Eigentümern und der 
Gemeinde Einvernehmen darüber erzielt, dass die erforderlichen Stell-
plätze künftig auf dem Grundstück Fl.Nr.�×3877 nachgewiesen  und 
rechtlich durch den Antragssteller gesichert  werden. Die veränderte 
Lage der Stellplätze erfolgt in enger Abstimmung mit den Eigent ümern 
und unter Wahrung der Stellplatzverpflichtung.  
Der Bebauungsplan führt somit nicht zu einem Wegfall rechtlich gesi-
cherter Stellplätze ohne adäquaten Ersatz, sodass weder städtebauli-
che Spannungen entstehen noch eine Rechtswidrigkeit im Hinblick auf 
die Erfüllung der Stellplatzpflicht zu erwarten ist. 
 
Zu 4.  
Tatsächlich sind auf dem Grundstück Flur-Nr. 3887 zugunsten des 
nördlich angrenzenden Grundstücks Flur-Nr. 3878/5 dinglich gesi-
cherte Abstandsflächen in einer Tiefe von 0,65 m eingetragen. Eine 
Einschränkung der baulichen Nutzbarkeit wird jedoch nicht gese hen. 
Die künftige maximal zulässige Wandhöhe der Neubauten beträgt 
6,5�×m. Daraus ergibt sich gem äß Art.�×6 Abs.�×5 Satz�×1 BayBO eine erfor-
derliche Abstandsflächentiefe von 2,6 �×m (0,4 ×  6,5�×m). Da der gesetz-
lich vorgeschriebene Mindestabstand gem äß Art.�×6 Abs.�×5 Satz�×2 
BayBO jedoch 3,0�×m betr ägt, ist dieser maßgeblich. Die geplante Be-
bauung auf dem angrenzenden Grundst ück wahrt zur betreffenden 
Grundstücksgrenze einen Abstand von mindestens 4,5 �×m. Damit ist 
eine Überschneidung der neuen Abstandsflächen mit der gesicherten 
Fläche ausgeschlossen. Die Einhaltung der Anforderungen des Art. 6 
BayBO ist somit gewährleistet. Einschränkungen für die geplante bauli-
che Nutzung ergeben sich daraus nicht.  



Gemeinde Estenfeld  
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W�H�V���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´      Abwägungsvorlage zum Vorentwurf 

Seite 41 von 149 

Stellungnahme mit Einwänden/ Anregungen/ Hinweisen Abwägungsvorschlag  

Nr. 05 Privat (Schreiben vom 09.12.2024) (Anwaltsschreiben) 

 

Zu 5.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die betroffene Stützkonstruktion befindet sich außerhalb des räumli-
chen Geltungsbereichs des Bebauungsplans auf privaten Grundstü-
cken. Im Rahmen der Bauleitplanung sind keine Eingriffe in die Sub-
stanz der Stützmauer vorgesehen. Eine Gefährdung der Stützmauer 
durch den Bebauungsplan selbst ist daher nicht zu erwarten.  
 
Sofern im Zuge der späteren Bauausführung Maßnahmen erforderlich 
werden, um die Standsicherheit angrenzender baulicher Anlagen zu 
gewährleisten, ist dies im Rahmen der Bauausführung unter Einhaltung 
der allgemein anerkannten Regeln der Technik sicherzustellen. Solche 
Fragen betreffen die bauordnungsrechtliche Umsetzungsphase und 
gegebenenfalls privatrechtliche Regelungen zwischen Grundstücksei-
gentümern.  
 
Die mit einer möglichen Sicherung der Stützmauer verbundenen Kos-
tenrisiken liegen im Verantwortungsbereich des zukünftigen Bauherrn 
und ist nicht Gegenstand de s Aufstellungsverfahrens des Bebauungs-
planes. Ein Entfall oder eine Änderung des Bebauungsplans allein auf-
grund möglicher wirtschaftlicher Risiken der Bauausführung ist daher 
aus städtebaulicher Sicht nicht geboten.  
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Zu 6.  
Im Rahmen der Umweltprüfung wurde eine artenschutzfachliche Un-
tersuchung durch ein qualifiziertes Fachbüro (Büro PLÖG) durchge-
führt. Die Untersuchungen erfolgten in enger Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde. Ziel war die Erfassung und Bewertung des 
Vorkommens planungsrelevanter Arten �² insbesondere Brutvögel, Fle-
dermäuse  �² im und unmittelbar angrenzend an das Plangebiet.  
Im Zuge eines Ortstermins wurden potenzielle Lebensräume im Be-
reich des Plangebietes und der angrenzenden Flächen begutachtet. 
Dabei wurde festgestellt, dass das Plangebiet als kein geeigneter Le-
bensraum für Zauneidechsen einzustufen ist. Auch im Bereich der 
nördlich angrenzenden Stützmauer konnten keine konkreten Hinweise 
auf ein Vorkommen festgestellt werden.  
Die Ergebnisse der artenschutzfachlichen Untersuchung wurden im 
Rahmen der Bauleitplanung berücksichtigt. Um Beeinträchtigungen 
geschützter Arten �² Fledermäuse und Vögel - gemäß §§ �×39 und 44 
BNatSchG zu vermeiden bzw. zu minimieren, wurden geeignete Ma ß-
nahmen im Bebauungsplan festgesetzt (siehe Festsetzung A�×10 �ÅArten-
schutz� )́. Diese Maßnahmen orientieren sich an den Vorgaben des 
§�×15 BNatSchG (Vermeidungsgebot) und dienen der dauerhaften Si-
cherung der ökologischen Funktion betroffener Lebensräume.  Seitens 
der Unteren Naturschutzbehörde wurden die vorgeschlagenen Maß-
nahmen mitgetragen, es wurden lediglich geringfügige Ergänzungen 
angeregt. Die verpflichtende Umsetzung der Maßnahmen obliegt den 
jeweiligen Bauherrn im Rahmen der Realisierung des Baugebietes. Ein 
Anpassungsbedarf des Bebauungsplans ergibt sich auf Grundlage der 
vorliegenden fachgutachterlichen Erkenntnisse nicht.  
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Estenfeld  
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W�H�V���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´      Abwägungsvorlage zum Vorentwurf 

Seite 43 von 149 

Stellungnahme mit Einwänden/ Anregungen/ Hinweisen Abwägungsvorschlag  

Nr. 05 Privat (Schreiben vom 09.12.2024) (Anwaltsschreiben) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 7. 
Der Hinweis / die Anregung  wird zur Kenntnis genommen. 
Um die vorhandenen Leitungen nicht zu überlasten und die Gefahr 
von lokalen Überflutungen zu senken wird folgendes festgesetzt: 
�Å7. Ableitung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 
7.1. Das Niederschlagswasser des gesamten Plangebietes, welches 
nicht auf den Grundstücken  versickern oder als Brauchwasser genutzt 
werden kann, ist einer unterirdischen Anlage zur  Regenrückhaltung 
zuzuführen und gedrosselt über den bestehenden Mischwasserkanal 
in der Riemenschneiderstraße abzuleiten. Der Drosselabflusswert ist 
auf max. 16 l/s zu beschränken.  
Die Ableitung des Niederschlagswassers über die Grünewalderstraße 
ist unzulässig. 
Das Schmutzwasser aus dem Teilbereich "WR2" ist über die Grüne-
waldstraße abzuleiten. Die Teilbereiche "WA" und "WR1" sind an die 
Schmutzwasserleitung in der Riemenschneiderstraße  
angeschlossen werden. �  ́
 
Die konkrete Ausgestaltung und Führung der Kanalanschlüsse obliegt 
dem Entwässerungsträger und wird im Rahmen der Erschließungspla-
nung festgelegt.   
Die Finanzierung möglicher Ertüchtigungsmaßnahmen ist ebenfalls 
nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern wird im 
Rahmen der Erschließungsvereinbarungen geregelt.  
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Zu 8.  
Die Anzahl und Ausgestaltung der notwendigen Stellplätze richtet sich 
nach der zum Zeitpunkt des Bauantrags geltenden Stellplatzsatzung 
der Gemeinde. Sowohl die privaten Stellplätze als auch die anteiligen 
Besucherstellplätze sind gemäß diesen Vorgaben gru ndsätzlich auf 
dem jeweiligen Baugrundstück unterzubringen.  
�)�•�U���G�L�H���L�P���%�H�U�H�L�F�K���Å�:�$�´���X�Q�G���Å�:�5���´���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���%�D�X�Y�R�U�K�D�E�H�Q���L�V�W���G�L�H���(�U��
richtung unterirdischer Stellplatzanlagen (z.�×B. Tiefgaragen) zulässig. 
Damit wird einerseits eine effiziente Ausnutzung der Grundstücksfläche 
ermöglicht, andererseits werden oberirdische Flächen entlastet und 
städtebauliche sowie gestalterische Belange ber ücksichtigt. 
Die konkrete Anzahl, Lage und Ausgestaltung der Stellplätze ist nicht 
Gegenstand des Bauleitplanverfahrens, sondern wird im Zuge der 
Baugenehmigungsverfahren durch die jeweiligen Eigentümer nachzu-
weisen. 
Eine Ausweisung gesonderter öffentlicher Stellplatzflächen im Bebau-
ungsplan ist daher nicht erforderlich.  
Der Lieferverkehr wird als dynamischer Verkehr betrachtet, der nur für 
die Dauer des Be- und Entladens auftritt und somit keine dauerhaften 
Stellplätze erfordert. 
 
Zu 9.  
Nach Auskunft des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport 
und Integration (Antwort vom 09.08.2022 auf Drucksache 18/22476) 
besteht keine Verpflichtung zur Ausweisung öffentlicher Spielplätze im 
Rahmen der Bauleitplanung. Es handelt sich um ein e freiwillige kom-
munale Aufgabe gemäß Art. �×57 GO. Bauplanungsrechtlich bestehen 
weder verbindliche Vorgaben zur Flächenbereitstellung noch zur Ent-
fernung oder Erreichbarkeit von Spielplätzen. 
Unabhängig davon besteht gemäß Art. �×7 BayBO bei der Errichtung 
von Geb äuden mit mehr als drei Wohnungen eine Verpflichtung zur 
Herstellung eines ausreichend großen Kinderspielplatzes. Alternativ 
kann ein Ablösebetrag erhoben werden, der von der Gemeinde 
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zweckgebunden f ür die Herstellung oder Unterhaltung einer örtlichen 
Kinder- oder Jugendfreizeiteinrichtung verwendet wird. Diese Regelung 
greift jedoch nicht auf der Ebene der Bauleitplanung, sondern wird im 
Zuge der Baugenehmigung auf ordnungsrechtlicher Ebene geprüft.  
 
 
Zu 10.  
Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit wurde im Bereich der Ein-
mündung der geplanten Privatstraße in die Riemenschneiderstraße 
ein Sichtfeld gemäß den Richtlinien (RASt) dargestellt. Dieses Sichtfeld 
ist Bestandteil der Planzeichnung und durch entsprechende textliche 
Festsetzungen dauerhaft von Sichtbehinderungen freizuhalten. Damit 
ist sichergestellt, dass ein Einbiegen und Ausbiegen in verkehrssicherer 
Weise möglich ist.  
Eine grundsätzliche Eignung der Erschließung zur Abwicklung des Ziel- 
und Quellverkehrs kann aus fachlicher Sicht bejaht werden. Ein Ände-
rungsbedarf am Bebauungsplan ergibt sich daraus nicht.  
 
 
Zu 11.  
Zur Vorsorge wurde im Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, 
wonach bei Aushubarbeiten auftretende organoleptische Auffälligkei-
ten des Bodens (z.�×B. Verfärbungen, Gerüche) unverzüglich der Unte-
ren Bodenschutzbehörde anzuzeigen sind (Hinweis gem. Art. 1 und Art. 
12 Abs. 2 BayBodSchG). 
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass ein gegebenenfalls erforderli-
cher Untersuchungs- oder Handlungsbedarf im Rahmen der späteren 
Umsetzung sachgerecht und rechtzeitig ermittelt werden kann.  
 
Ein darüber hinausgehender Untersuchungsbedarf im Rahmen der 
Bauleitplanung ergibt sich nicht. Die Belange des Bodenschutzes wur-
den im Umweltbericht berücksichtigt. Ein Änderungsbedarf des Be-
bauungsplans besteht daher nicht.  
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Zu 12.  
Im Geltungsbereich  sind keine bekannten Bau- oder Bodendenkmä-
ler, keine sonstigen bedeutenden Bauwerke und keine denkmalge-
schützten Ensembles bekannt . 
Im weiteren Umgriff, ca. 250 �×m südlich des Plangebiets, befindet sich 
das Bodendenkmal �ÅSiedlung der Linearbandkeramik und des Mittel-
neolithikums�  ́(D-6-6126-0025) sowie die katholische Pfarrkirche St. 
Mauritius (Baudenkmal D-6-79-130-32). 
Auch wenn innerhalb des Plangebiets derzeit keine Bodendenkmäler 
bekannt sind, kann deren Vorkommen nicht mit letzter Sicherheit aus-
geschlossen werden. Aus diesem Grund wird im Bebauungsplan auf 
die einschlägigen Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes 
(BayDSchG) hingewiesen. 
 
Zu 13.  
Das Plangebiet besitzt keine herausgehobene lokalklimatische Bedeu-
tung. Es befindet sich weder in einem Luftleitbahn - noch in einem 
siedlungsrelevanten Kaltluftentstehungs- oder -sammelbereich. Die 
geplante Innenentwicklung trägt zu einer kompakten, klimat isch effi-
zienten Siedlungsstruktur bei und vermeidet neue Erschließungen im 
Außenbereich.  
Zur Förderung eines klimaangepassten Städtebaus wurden gezielt 
Maßnahmen im Sinne einer Grünordnung festgesetzt, darunter die Be-
grünung nicht überbauter Grundstücksflächen sowie die ver-
pflichtende Dachbegrünung auf Haupt - und Nebenanlagen. Diese 
tragen sowohl zur Verbesserung des Mikroklimas als auch zur Regen-
wasserrückhaltung und zur Erhöhung der Verdunstungsleistung bei. 
Die flächensparende Parzellierung, die funktionale Erschließung und 
die gute fußläufige Anbindung an Einrichtungen des täglichen Bedarfs 
fördern kurze Wege und reduzieren die verkehrsbedingten Emissionen. 
Im Zusammenspiel ergibt sich ein Beitrag zu einer ressourcenschonen-
den und klimaverträglichen Siedlungsentwicklung im Sinne von §�×1 
Abs.�×5 BauGB. 
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Zu 14.  
Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen.  
Der Umweltbericht wird wie folgt ergänzt: 
 
�ÅMaßnahmen zur Überwachung (Monitoring)  
Gemäß §�ï4c BauGB obliegt es der Gemeinde, die erheblichen Um-
weltauswirkungen der Durchf ührung des Bebauungsplans zu überwa-
chen. Dies schließt auch die Kontrolle der Umsetzung der im Umwelt-
bericht benannten Ma ßnahmen sowie die Beobachtung potenziell 
unvorhergesehener Wirkungen ein. Grundlage hierf ür sind die Aussa-
gen der Umweltpr üfung, die auf allgemein zug änglichen Daten, be-
hördlichen Informationen sowie einer Vor -Ort-Erhebung basieren.  
Die Einschätzung, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu er-
warten sind, entbindet nicht von der Pflicht zur Überwachung gemäß 
§�ï4c BauGB. Die Gemeinde verf ügt über geeignete Instrumente zur 
Wahrnehmung dieser Pflicht, einschlie ßlich der stichprobenhaften 
Kontrolle der Ausgleichsflächen und der Sicherung der Umsetzung 
über städtebauliche Vertr äge oder Nebenbestimmungen im Bauge-
nehmigungsverfahren. �  ́
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Zu 15. 
Der im Umweltbericht festgestellte Kompensationsbedarf gemäß § �×1a 
Abs.�×3 BauGB wird durch textliche Festsetzungen im Bebauungsplan 
sowie durch ergänzende Ma ßnahmen auf geeigneten Fl ächen ge-
deckt. Die fachgerechte Umsetzung und dauerhafte Sicherung der 
Maßnahmen erfolgt unter Aufsicht der Gemeinde gem äß §�×4c 
BauGB. 
Soweit erforderlich, kann ergänzend ein städtebaulicher Vertrag nach 
§�×11 BauGB mit den Bauträgern abgeschlossen werden, um die 
Durchführung und Pflege der Ausgleichsmaßnahmen verbindlich zu 
regeln. Die ist aber kein Teil des Bauleitplanverfahrens.  
Damit ist sichergestellt, dass der durch die Planung ausgelöste Kom-
pensationsbedarf vollständig erfüllt und dauerhaft gesichert wird.  
 
 
 
 
 

  



Gemeinde Estenfeld  
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W�H�V���Å�$�O�W�H���*�l�U�W�Q�H�U�H�L�´      Abwägungsvorlage zum Vorentwurf 

Seite 49 von 149 

Stellungnahme mit Einwänden/ Anregungen/ Hinweisen Abwägungsvorschlag  

Nr. 06 Privat (Schreiben vom 02.12.2024) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zu Abstandsflächen  
Gem. Art. 6 Abs. 2 BayBO müssen Abstandsflächen sowie Abstände 
nach Art. 28 Abs. 2 Nr. 1 und Art. 30 Abs. 2 auf dem Grundstück selbst 
liegen. Eine Übernahme ist daher nicht notwendig.  
 
 
 
Zu Mauer 
Die Sicherung angrenzender Grundstücke und bestehender baulicher 
Anlagen gegen mögliche Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten liegt 
im Verantwortungsbereich der ausführenden Unternehmen und erfolgt 
im Rahmen der Bauausführung unter Einhaltung der einschlägigen 
technischen Regeln sowie der Bestimmungen des privaten Nachbar-
rechts. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens können keine verbindli-
chen Festsetzungen zur konkreten baulichen Ausführung der Stütz-
mauer getroffen werden.  Der Bebauungsplan legt lediglich den recht-
lichen Rahmen für die städtebauliche Entwicklung fest. Etwaige Auswir-
kungen auf Nachbargrundstücke sind im Zuge der späteren bauord-
nungsrechtlichen Verfahren durch den zukünftigen Bauherrn zu prüfen 
und zu berücksichtigen.  
 
Zu Befahrbarkeit:  
Bei der baulichen Umsetzung ist mit einem zeitlich begrenzten Baustel-
lenverkehr zu rechnen, der erfahrungsgemäß keine dauerhafte erheb-
liche Beeinträchtigung der bestehenden Wohnnutzung  und öffentli-
cher Verkehrsflächen darstellt. 
 
Die Mindestbreite des privaten Erschließungswegs ist auf mindestens 
4,5 Meter festgelegt  (siehe Rast06, Wohnweg), während der Zufahrts-
bereich an der Riemenschneiderstraße eine Breite von etwa 7,00 Me-
tern aufweist. Darüber hinaus ist am Ende der Straße eine Wendemög-
lichkeit vorgesehen, die eine sichere Wendung und Rangierung von 
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Fahrzeugen ermöglicht. Die Breite des Erschließungswegs sowie der 
Wendepunkt stellen sicher, dass auch größere Feuerwehrfahrzeuge 
sowie Rettungswagen ungehindert einfahren und manövrieren kön-
nen. Damit bleibt die Zufahrt im Einsatzfall jederzeit gewährleistet und 
entspricht den Anforderungen an eine sichere Erschließung v.a. im 
Brand- und Notfall. 
Zusätzlich sind in regelmäßigen Abständen ausreichend große Aus-
weichstellen vorgesehen, die den Begegnungsverkehr ermöglichen 
und somit die Verkehrssicherheit auch bei gleichzeitigem Fahrzeugver-
kehr auf der Straße sicherstellen. 
 
 
Zu Wärmepumpen:  
Die Aufstellung von Wärmepumpen obliegt den jeweiligen Bauherrn 
im Rahmen der konkreten Bauausführung. Zur Vermeidung unzumut-
barer Immissionen sind Wärmepumpen so zu positionieren, dass keine 
unzulässigen Geräuschbelastungen für angrenzende Grundstücke 
entstehen. 
Eine textliche Festsetzung zu Standorten von Wärmepumpen erfolgt im 
Bebauungsplan nicht, da es sich hierbei um ein bauordnungsrechtlich 
geregeltes Detail der technischen Gebäudeausstattung handelt.   
Ein generelles Verbot bestimmter Aufstellungsorte ist weder rechtlich 
erforderlich noch städtebaulich gerechtfer tigt. 
Die mit der geplanten Wohnnutzung verbundene Zunahme von Lärm-
immissionen, etwa durch Alltagsverkehr oder durch technische Einrich-
tungen (z.�×B. Wärmepumpen), bewegt sich im Rahmen der nach §�×15 
BauNVO zulässigen Nutzung innerhalb eines allgemeinen bzw. reinen 
Wohngebiets. 
 
Im Bebauungsplan sind keine textlichen Festsetzungen zur Zulässigkeit 
oder Unzulässigkeit von Einzelöfen, Holzheizungen oder Kaminen ent-
halten. 
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Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt gemäß § �×1 Abs.�×3 BauGB 
im öffentlichen Interesse. Ziel ist die Sicherstellung einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung unter Wahrung der Belange der Allge-
meinheit. Die Gemeinde ist gem äß §�×1 Abs.�×1 BauGB verpflichtet, die 
Bauleitplanung eigenverantwortlich vorzubereiten und durchzuf ühren �² 
auch dann, wenn ein privates Planinteresse Auslöser des Verfahrens ist. 
�'�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H�U�D�W�����D�O�V���G�L�H���ÅVertretung der Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger �´�����$�U�W�����������$�E�V���������G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H�R�U�G�Q�X�Q�J�����*�2�����I�•�U���G�H�Q��
Freistaat Bayern), hat abschließend das Entscheidungsrecht über den 
Inhalt des Bebauungsplanes sowie über den Umgang der eingegan-
genen Stellungnahmen.  
Die Planungshoheit liegt damit ausschließlich bei dem Gemeinderat 
Estenfeld. 
 
 
�=�X���Å�8�Q�]�X�U�H�L�F�K�H�Q�G�H���%�H�W�H�L�O�L�J�X�Q�J�´�� 
Gemäß § �×3 Abs.�×1 BauGB wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit ordnungsgem äß durchgef ührt. Dabei wurde die Öffentlichkeit 
frühzeitig und vollumfänglich über den Inhalt  des Bebauungsplanvor-
entwurfes informiert und hatte Gelegenheit zur Äußerung. 
 
Im Laufe eines Bauleitplanverfahrens können sich Planinhalte aufgrund 
neuer Erkenntnisse, fachlicher Abstimmungen oder eingebrachter Stel-
lungnahmen weiterentwickeln. Dies stellt keinen Verstoß gegen die Be-
teiligungspflichten dar.  
Die öffentliche Auslegung gemäß § �×3 Abs.�×2 BauGB wird nach Be-
schluss des Entwurfs durchgeführt. Dabei wird die Öffentlichkeit noch-
mals beteiligt und kann zum konkretisierten Planentwurf Stellung neh-
men.  
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�=�X���Å�8�Q�]�X�U�H�L�F�K�H�Q�G�H���$�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J���Y�R�Q���(�U�V�D�W�]�S�D�U�N�I�O�l�F�K�H�Q�´�� 
Auch nach Kenntnisstand der Gemeinde befinden sich auf dem 
Grundstück Fl.Nr.�×3887 zwei Stellplätze, die bislang dem Wohnhaus an 
der Wilhelm-Barth-Straße zugeordnet waren  
Im Zuge der Planaufstellung wurde zwischen den Eigentümern und der 
Gemeinde Einvernehmen darüber erzielt, dass die erforderlichen Stell-
plätze künftig auf dem Grundstück Fl.Nr.�×3877 nachgewiesen  und 
rechtlich durch den Antragssteller gesichert  werden. Der Bebauungs-
plan führt somit nicht zu einem Wegfall rechtlich gesicherter Stellplätze 
ohne adäquaten Ersatz . 
 
Zu �Å�8nzureichende Ausweisung von Parkflächen:  
Die Anzahl und Ausgestaltung der notwendigen Stellplätze richtet sich 
nach der zum Zeitpunkt des Bauantrags geltenden Stellplatzsatzung 
der Gemeinde. Sowohl die privaten Stellplätze als auch die anteiligen 
Besucherstellplätze sind gemäß diesen Vorgaben gru ndsätzlich auf 
dem jeweiligen Baugrundstück unterzubringen.  
�)�•�U���G�L�H���L�P���%�H�U�H�L�F�K���Å�:�$�´���X�Q�G���Å�:�5���´���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���%�D�X�Y�R�U�K�D�E�H�Q���L�V�W���G�L�H���(�U��
richtung unterirdischer Stellplatzanlagen (z.�×B. Tiefgaragen) zulässig. 
Damit wird einerseits eine effiziente Ausnutzung der Grundstücksfläche 
ermöglicht, andererseits werden oberirdische Flächen entlastet und 
städtebauliche sowie gestalterische Belange ber ücksichtigt. 
Die konkrete Anzahl, Lage und Ausgestaltung der Stellplätze ist nicht 
Gegenstand des Bauleitplanverfahrens, sondern wird im Zuge der 
Baugenehmigungsverfahren durch die jeweiligen Eigentümer nachzu-
weisen. 
Eine Ausweisung gesonderter öffentlicher Stellplatzflächen im Bebau-
ungsplan ist daher nicht erforderlich.  
Der Lieferverkehr wird als dynamischer Verkehr betrachtet, der nur für 
die Dauer des Be- und Entladens auftritt und somit keine dauerhaften 
Stellplätze erfordert. 
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�=�X���Å�8�Q�]�X�U�H�L�F�K�H�Q�G�H�U���3�O�D�W�]���I�•�U���G�D�V���$�E�K�R�O�H�Q���G�H�U���0�•�O�O�W�R�Q�Q�H�Q�´������ 
Eine konkrete bauleitplanerische Festsetzung zur Positionierung von Ab-
fallbehältern ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Für derartige 
Detailregelungen bestehen im Baugesetzbuch keine ausdrücklichen 
Festsetzungsmöglichkeiten. Die Bereitstellung und Organisation von 
Abfallbehältern erfolgt in der Regel im Rahmen der Ausführungspla-
nung bzw. auf Grundlage der Vorgaben der kommunalen Abfallwirt-
schaftssatzung. 
 
�=�X���Å�6�W�•�W�]�P�D�X�H�U�´: 
Die Sicherung angrenzender Grundstücke und bestehender baulicher 
Anlagen gegen mögliche Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten liegt 
im Verantwortungsbereich der ausführenden Unternehmen und erfolgt 
im Rahmen der Bauausführung unter Einhaltung der einschlägigen 
technischen Regeln sowie der Bestimmungen des privaten Nachbar-
rechts. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens können keine verbindli-
chen Festsetzungen zur konkreten baulichen Ausführung der Stütz-
mauer getroffen werden.  Der Bebauungsplan legt lediglich den recht-
lichen Rahmen für die städtebauliche Entwicklung fest. Etwaige Auswir-
kungen auf Nachbargrundstücke sind im Zuge der späteren bauord-
nungsrechtlichen Verfahren durch den zukünftigen Bauherrn zu prüfen 
und zu berücksichtigen.  
 
�=�X���Å�8�Q�]�X�U�H�L�F�K�H�Q�G�H���)�H�V�W�O�H�J�X�Q�J���G�H�U���:�l�U�P�H�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�´ 
Es sind im Bebauungsplan keine Bohrungen zur Nutzung von Erd-
wärme vorgesehen. Solche Maßnahmen fallen nicht in den Rege-
lungsbereich der Bauleitplanung, sondern unterliegen einem separa-
ten Genehmigungsverfahren . Dieses muss, bei Bedarf, durch die zu-
ständige Behörde unter Berücksichtigung der geologischen 














































































